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Gemeinde Ostseebad Prerow AC / Hass+Briese
Begrundung

1 Aufgabe und Anlass

Aufgabe der Planung ist es, die folgenden Ziele der Ortsentwicklung der Gemeinde
Ostseebad Prerow planungsrechtlich abzusichern:

• Weiterentwicklung der Ortsmitte zu einem Versorgungszentrum zur Sicherung
/Unterstutzung der touristischen und ortlichen Nachfrage

• Schaffung von zusatzlichen Baugrundstacken fur eine Wohnbauentwicklung in
innerortlicher Lage

• Der Erhalt der historischen und ortstypischen Baustruktur, sowie der Erhalt und
Ausbau der fur den Ortskern bedeutenden GrOnstrukturen

• Berucksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes insbesondere im
Hinblick auf GrOnverbindungen und Biotopstrukturen

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen bezCiglich Siedlungsstruktur,
funktionaler Entwicklung sowie im Umwelt- und Naturschutz ist zur Absicherung einer
geordneten stadtebaulichen Entwicklung die Aufstellung eines Bebauungsplans
erforderlich. Insbesondere die Abgrenzung von Baugebieten, Verkehrsflachen und
intensiv genutzten Freiflachen gegeniker solchen Flachen, bei deren Nutzung auch in
Zukunft die Belange des Umwelt- und Naturschutzes Vorrang haben, ist nur im
Rahmen eines Bebauungsplanes leistbar/steuerbar.

2 Lage des Planungsgebiets

Das Planungsgebiet befindet sich in der raumlichen Ortsmitte des Ostseebades
Prerow, sudlich der HauptstraBe und entlang der StraBe Im Schuning, deren
Verlangerung den Hauptstrandzugang bildet.

3 Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umschlieSt folgende Flurstucke
der Flur 2 in der Gemarkung Prerow:

456, 457/3, 457/7, 457/8, 458, 460, 461, 462/2, 462/3, 462/4, 463, 464, 465/1, 466/1,
467/6, 470/1, 471/1, 806, 809, 810, 812/2, 812/3, 813, 814, 815, 816/1, 817/1, 818,
819/1, 820(Graben), 821/2, 821/3, 831/3, 831/5, 831/6, 831/7, 831/8, 832/1, 833,
834/1, 835/1, 836/1, 836/2, 836/3, 836/3, 836/4, 836/5, 836/6, 836/7, 836/8, 852, 854,
896/1, 897, 902, 903, 904/1, 905/1, 905/2, 905/3, 908/1, 908/2, 908/3, 909/1, 909/1,
909/2, 909/3, 909/4, 910/1, 910/2, 910/3, 910/4, 912/4, 912/6, 912/8, 912/9, 912/10,
913/2, 914/2, 915/3, 915/4, 915/5, 915/6, 915/7, 915/8, 917/3, 917/4, 918/1, 919/1,
921/4, 921/5, 921/6, 921/7, 922/1, 922/2, 924/2, 924/4, 924/5, 925/4, 925/5, 925/6,
925/8, 925/9, 926, 927, 928/1, 929/1, 930/1, 931/2, 931/3, 931/4, 932 teilweise, 933
teilweise, 934/2, 934/4, 934/6, 934/7, 934/8, 939, 954, 955, 956, 957, 958/1, 959/1,
960, 961, 962, 963/1, 964, 965/1, 966/1 teilweise, 967, 968, 969, 979, 980, 981,
983/1, 983/2, 984/1.
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Begrundung

Der Bebauungsplan hat folgende raumliche Begrenzungen:

Im Norden im Bereich des Hauptubergangs (StraBenbezeichnung: Im SchOning) liegt
die Grenze des Geltungsbereichs an den nordlichen Begrenzungen der Flurstucke
939 und 968. Weiter verlauft die nOrdliche Grenze im Bereich entlang der Waldtrasse
zwischen den Flurstucken 912/1 und 457/7 sudlich der Waldstraf3e.

Die ostliche Begrenzung bilden die Flurstucke 456 und 457/8.

Die sudliche bzw. sud-ostliche Grenze des Geltungsbereiches verlauft sudlich des
Flurstuckes 821/1, der Straf3e Im Remel sowie der Flurstucke 462/2, 461, 460, 458.

Im Westen verlauft die Grenze westlich der BergstraBe und im Bereich nordlich der
Waldstraf3e, westlich der Flurstiicke 954, 955, 956, 957, und 939.

4 Planungsrechtl iche Situation

4.1 Regionales Raumordnungsprogramm Vorpommern

Die Planung ist gemaB Regionalem Raumordnungsprogramm Vorpommern vom
28.09.02 an folgende Ziele der Raumordnung und Landesplanung anzupassen:

• Die Gemeinde Ostseebad Prerow ist allgemeine Siedlungsflache im landlichen
Raum und gehort zum Nahbereich des landlichen Zentralortes Born, grenzt an
den Nahbereich des Unterzentrums Barth, ist Teil des Mittelbereiches des
Mittelzentrums Ribnitz-Damgarten.

• Die Gemeinde Ostseebad Prerow liegt im Tourismusschwerpunktraum Halbinsel
Fischland-DarB-Zingst/sudliche KOste von Saaler und Bodstedter Bodden. In
diesem Bereich ist der Tourismus als Wirtschaftszweig in besonderem MaBe zu
sichern und zu entwickeln. Weiterhin sind alle raumbedeutsamen Planungen mit
den Belangen des Fremdenverkehrs und des Tourismus abzustimmen.

• GroBe Teile der Gemeinde liegen im Landschaftsschutzgebiet und im
Nationalpark "Vorpommersche Boddenlandschaft". Zudem sind die Flachen des
Nationalparks in diesem Bereich zusatzlich als Europaisches Vogelschutzgebiet
ausgewiesen. Hier sind bei alien Planungen das Landschaftsbild und die
Belange des Landschaftsschutzes in besonderem MaBe zu beracksichtigen,
ebenso wie die Belange des europaischen Vogelschutzgebiets. Die unbebauten
Grunzuge im Geltungsbereich sind bisher Tell der weiteren Schutzzone
(Landschaftsschutzgebiet). Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist nach
Durchfuhrung des Verfahrens aus dem Schutzgebiet auszugliedern. Ein
formliches Ausgliederungsverfahren ist fur diese innerortlichen Flachen nicht
erforderlich; es reicht hier eine Erlaubnis der zustandigen AufsichtbehOrde.

• Die Gemeinde Ostseebad Prerow liegt im Vorsorgeraum Naturschutz und
Landschaftspflege. Hier sind alle raumbedeutsamen Planungen und
MaBnahmen so abzuwagen und abzustimmen, dass diese Raume in ihrer
hervorgehobenen Bedeutung fOr Naturschutz und Landschaftspflege sowie die
landschaftsbezogene Erholung moglichst nicht beeintrachtigt werden.
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4.2 Stadtebauliche Planungen der Gemeinde

4.2.1 Flachennutzungsplan, Erfullung des Entwicklungsgebots nach § 8 Abs. 1
BauGB

Die Gemeinde Ostseebad Prerow verfilgt Ober einen teilgenehmigten
Flachennutzungsplan, der am 07.10.2003 wirksam. Die Darstellungen im
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17 „Ortsmitte" sind dabei vollstandig
genehmigt.

Der Flachennutzungsplan stellt als eines der wichtigsten Entwicklungsziele dar, dass
in Verbindung mit der Entwicklung des Tourismus und zur Versorgung der
Bevolkerung der Wohnungsbestand, die Handels- und Dienstleistungsbetriebe sowie
die Einrichtungen und Anlagen fiir den Gemeinbedarf auszubauen und zu erganzen
sind. Ein vveiterer Schwerpunkt der Entwicklung der Gemeinde laut FNP 1st, die Natur
und das Landschaftsbild in ihren Erscheinungsformen unter Berticksichtigung der
Belange der Landwirtschaft auch im Interesse der touristischen Entwicklung zu
erhalten und zu entwickeln.

Das Planungsgebiet 1st im Flachennutzungsplan in den Bereichen Im Schtining,
stidlich der WaldstraBe, westlich der BergstraBe und Im Remel (StraBenbez.: Grune
StraBe) als Mischgebiet dargestellt. Im Bereich der BebelstraBe sind die Flachen als
Wohnbauflachen ausgewiesen. GroBe Flachen im rOckwartigen Bereich der
Bebauung zwischen BergstraBe und BebelstraBe sind als Grunflachen dargestellt,
nach § 20 LNatG M -V geschtitzte Biotope wurden nachrichtlich Obernommen.

Der Flachennutzungsplan stellt fiir die Gemeinde zudem noch einen
Entwicklungsbedarf von Einzelhandelsflachen dar, der sich sowohl aus der ortlichen
als auch aus der touristischen Nachf rage ableitet. Danach betrug der
Einzelhandelsbestand Ober alle Branchen 1998 ca. 1.500 qm, demgegenfiber wurde
em n Flachenbedarf von ca. 3.740 qm prognostiziert. Daraus leitete sich emn
Entwicklungsbedarf von 2.240 qm Verkaufsflache fur den Ort ab . Diese Aussagen
entsprechen allerdings nicht mehr der aktuellen Angebots- und Nachfragesituation
und bedurfen einer Anpassung an die gegenwartige Situation (siehe auch Punkt 7.4).
Im Sinne einer Attraktivitatsstarkung des Ortes sind fiir die Ansiedlung von
Einzelhandelsflachen folgende zentrale Bereiche in der Gemeinde vorgesehen: Der
Bereich StrandstraBe/HafenstraBe, der Bereich StrandstraBe/WaldstraBe und der im
Planungsgebiet liegende Bereich WaldstraBe/BergstraBe.

In diesem Zusammenhang sind auch die Darstellungen des Flachennutzungsplans fur
ruhenden Verkehr zu beachten. Fur den im Planungsgebiet befindlichen Bereich,
BergstraBe zwischen Grtine StraBe und ostlicher BergstraBe sind ca. 60 Stellplatze zu
erhalten bzw. neu anzulegen. Daneben besteht noch die Verpflichtung gemal3
Bauordnung Mecklenburg-Vorpommern Stellplatze entsprechend der vorgesehenen
Nutzung auf den einzelnen Grundstticken unterzubringen.

In Teilbereichen des Geltungsbereichs wird im Rahmen der Festsetzungen eine
Konkretisierung der FNP-Darstellungen erforderlich. So hat die detaillierte
Bestandsaufnahme ergeben, dass grof3e Bereiche der Wiesenflachen im Bereich „Im
Remel" nach § 20 LNatG M -V als Biotope unter Schutz stehen, und daher aus
Grunden des Umweltschutzes fur eine Bebauung nicht in Frage kommen.
Entsprechend musste in Teilbereichen gegentiber dem FNP eine Rucknahrne der
Bauflache zugunsten der GrOnflache erfolgen. Damit stellt die Rticknahnne der
Bauflachen eine erforderliche Konkretisierung der Planung dar; das
Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 1 BauGB wird somit entsprochen.

6



Gemeinde Ostseebad Prerow AC / Hass+Briese
Begrundung

Die abseits der BergstraBe erfolgte Entwicklung von allgemeinen und reine
Wohngebieten aus der Mischbauflache entlang der StraBe „Im Remel"
(StraBenbezeichnung „Griine StraBe") ist in der Konkretisierung des verbindlichen
Bauleitplans sinnvoll, da sich diese aus Sicht des Naturschutzes sensible Bereich
eher fur eine Wohnnutzung als fur eine Mischnutzung eignet. Zudem kommt emn
Wohngebiet mit einer sparsameren ErschlieBung aus. Der StraBenzug ,,lm Remel"  ist
aufgrund seiner Ausbausituation zudem nicht geeignet, urn die durch em n Mischgebiet
begrundeten Anforderungen an ErschlieBung und ruhenden Verkehr zu ertüllen. Ein
Ausbau wiirde erhebliche dauerhafte Auswirkungen auf den Umwelt- und Naturschutz
haben, sowohl durch Flachenversiegelung als auch durch Hereinziehen von
erheblichen Verkehr in diesen sensiblen Bereich. Damit stellt die festgesetzte
Nutzungsart eine aufgrund der detaillierten Rahmenbedingungen erforderliche
Konkretisierung der FNP-Darstellung dar, womit das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs.
1 BauGB eingehalten wird.

Dagegen eignet sich der Bereich urn die Grunanlage Ecke BebelstraBe/VValdstraBe
aufgrund der Lage an der innerOrtlichen HaupterschlieBung und der dort weniger
relevanten Umwelt- und Naturschutzbelange besser fur eine Entwicklung als
Mischgebiete. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Erweiterung und der geringen
Abweichung der Zweckbestimmung kann das Entwicklungsgebot hier ebenfalls als
erfullt gelten.

Die Festsetzung einer Teilflache Ecke BergstraBeNValdstraBe als sonstiges
Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit Zweckbestimmung „Einzelhandel" wird
erforderlich, da diese Flache ausschlieBlich zum Bau einer Einzelhandelseinrichtung
vorgesehen ist. Wohnnutzung ist hier nicht vorgesehen, so dass eine Festsetzung als
Mischgebiet in diesem Teilbereich nicht zweckmaBig ist. Insgesamt wird aber fur den
Gesamtbereich eine Nutzung angestrebt, welche der eines Mischgebiets entspricht.
Der anzusiedelnde Einzelhandler als Ersatzbau an einem integrierten Standort lasst
nicht die schadlichen Auswirkungen eines groBflachigen Einzelhandels erwarten, wie
unter Punkt 7.4 dieser Begrundung ausffihrlich dargelegt. Dort wurde die sogenannte
„Regelvermutung" des § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO, dass diese Auswirkungen ab
1.200 m2 Geschossflache zu vermuten sind, widerlegt und das Entwicklungsgebot aus
dem FNP kann auch hier als eingehalten gelten.

Westlich der StraBe „Irn Schuning" wird aus einem untergeordneten Teil der
Mischbauflache das Sondergebiet „Tourismusorientierter Einzelhandel und
Gastronomie"  entwickelt. Aufgrund der besonderen touristischen Anforderungen des
zentralen Strandzugangs werden hier spezielle Laden- und Dienstleistungsangebote
konzentriert. Ingesamt ist aber das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 1 BauGB
eingehalten, da nur em n kleiner Tell der Mischbauflache als SO festgesetzt wird.

Die Abweichungen in den Festsetzungen von den Darstellungen des FNP sind auch
insgesamt als geringfOgig einzustufen, die Anteile der von Mischbau- in Wohngebiete
und umgekehrt von Wohnbauflache in Mischgebiete entwickelten Bereiche gleichen
sich weitgehend aus. Die von den Darstellungen teilweise abweichende Festsetzung
von Mischgebieten und des Sondergebiets ist zudem aus den Aussagen des
Erlauterungsberichts zum FNP herzuleiten, insbesondere aus der Notwendigkeit der
Ansiedelung von Einzelhandel im Ortskern. Zudem sind bezogen auf die
Gesamtdarstellung des FNP von den Anderungen nur sehr geringe Flachenumgriffe
betroffen. SchlieBlich entspricht die Planungsaussage des vorliegenden
Bebauungsplans insgesamt den far diesen Bereich getroffenen Darstellungen des
FNP. Damit erfilllt vorliegender Planentwurf auch insgesamt das Entwicklungsgebot
gemaB § 8 Abs. 1 BauGB.
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4.2.2 Stadtebaulicher Rahmenplan

Far das Ostseebad Prerow liegt eine stadtebauliche Rahmenplanung aus dem Jahr
1993 (Bach & Bach, Weimar) vor. Der Rahmenplan stellt eine informelle Planung dar
und hat daher in semen Aussagen in erster Linie empfehlenden Charakter. Der
Rahmenplan gibt mit semen Kernaussagen einen durchgehenden Leitfaden fur eine
geordnete stadtebauliche Entwicklung ab; damit bildet dieser eine geeignete
programmatische Grundlage fur formelle Planungen. Ziele der Rahmenplanung sind
far die gemeindliche Gesamtentwicklung insbesondere:

• Prerow ist in seiner einzigartigen natarlichen Lage zwischen Wald und Strom
in em n modernes Seebad zu entwickeln.

• Prerow soli seiner Bevolkerung gesunde Wohn- und Arbeitsbedingungen
bieten und ihren sozialen und kulturellen Bedurfnissen Rechnung tragen,
sowie den Gasten Erholung und Gesundheitsforderung bieten.

Die Umsetzung dieser Ziele erfordert im Bereich des Bebauungsplans Nr. 17
„Ortsmitte" folgende bauliche Entwicklungen:

• Die bauliche Entwicklung des Ortes hat den gegebenen naturraumlichen
Vorraussetzungen zu folgen.

• Die beiden Zentren HafenstraBe/StrandstraBe und der Bereich
Waldstraf3e/BergstraBe im Planungsgebiet sind gleichermaBen neu zu
gestalten und auszubauen.

• Die far Prerow typische Bebauung auf groBen, vveitlaufigen Parzellen im
Wechsel mit kleinteiliger Bebauung ist zu erhalten und fortzufahren.

• Innerhalb des Ones und in seiner unmittelbaren Umgebung sind die
landschaftlichen Eigenarten in ihrer okologischen und ihrer ortsbildpragenden
Form und Funktion im Sinne des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu
bewahren, wo erforderlich wiederherzustellen und zu pflegen.
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4.2.3 Angrenzende Bebauungsplane und Vorganger

Bebauungsplan Nr. 7 "Wohnungsbau ostl ich der BergstraBe"

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 7 "Wohnungsbau Ostlich der
BergstraBe" grenzt sac:Inch an das Planungsgebiet an. Der Satzungsbeschluss
erfolgte am 13.12.2000.

Erschlossen Ober die BergstraBe sind nOrdlich und sudlich eines Wohnwegs
Baufelder fur Einfamilien- und/oder Doppelhauser in offener Bauweise festgesetzt.
Die Art der baulichen Nutzung ist als Allgemeines und Reines Wohngebiet
festgesetzt. Das MaB der baulichen Nutzung ist auf eine GRZ von maximal 0,3
beg renzt.

Bebauungsplan Nr. 15 "Strandzugang-Haupti lbergang"

Nordlich an das Planungsgebiet im Bereich lm Schuning grenzt der Geltungsbereich
des Bebauungsplans Nr. 15 "Strandzugang-HauptObergang". Der Aufstellungs-
beschluss erfolgte am 19.01.2000, der Satzungsbeschluss am 03.04.2006.

Planungsziel des Bebauungsplans ist die Schaffung infrastruktureller Einrichtungen
Mr den Strandbereich.

Bebauungsplan Nr. 1 „Ortskern der Gemeinde Ostseebad Prerow"

Fur den Siedlungsbereich, welcher im vorliegenden Bebauungsplan Nr. 17 behandelt
wird, erging im Jahr 1993 fur den Bebauungsplan Nr. 1 ”Ortskern" emn
Aufstellungsbeschluss. Diese Planung wurde im Verfahren bis zur Beteiligung der
Trager offentlicher Belange gefuhrt, aber aufgrund erheblicher Bedenken an den
Planinhalten nicht fortgesetzt.
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5 Bestandsaufnahme

5.1 Topographie

Die Topographie in Prerow wird gepragt durch die Reffe und Riegen, welche die
topographische und davon abhangige bauliche Struktur des Odes bilden. Die Reffe
bilden im Wechsel mit den tieferliegenden Riegen mit torfigen Boden in West/Ost
Richtung verlaufend eine streifenartige Struktur. Diese Struktur wird von den
ortstypischen Entwasserungsgraben durchzogen.

Diese Struktur gilt auch fur den Geltungsbereich. Die durchschnittlichen Hohen im
StraBenbereich liegen bei 0,8 —1,2 m Ober HN.

5.2 Vorhandene Bebauung und Nutzung

5.2.1 Nutzung

Die Hauptnutzungen im Planungsgebiet sind Wohnen, Gastronomie
Beherbergungsgewerbe sowie Einzelhandel, Oberwiegend mit Waren des taglichen
Bedarfs sowie tourismusorientierten Sortimenten. Die im Planungsgebiet
vorhandenen Freibereiche werden als offentliche Parkanlage (Dreiecksflachen an
WaldstraBe), sowie landwirtschaftlich, als Weideflachen genutzt.

5.2.2 Bebauungsstrukturen

Die historisch ortstypische Bebauungsstruktur besteht aus einer Bebauung mit
Einzelhausern entlang der in Ost/West Richtung verlaufenden ErschlieBungsstraf3en.
Diese Struktur begrundet sich aus den geologischen Gegebenheiten. Die Straf3en
wurden im Bereich der Reffe (hoherliegende Bereiche), die Ober einen festen
Baugrund verfugen, angelegt. Die dazwischen liegenden Bereiche der Riegen
(tieferliegende Feuchtwiesen) wurden traditionell aufgrund des schlechten
Baugrundes nicht bebaut und Oberwiegend als Weideflachen genutzt. Diese an den
StraBen, in Ost/West Richtung orientierte Baustruktur 1st auch im Planungsgebiet
noch ablesbar.

Die Haustypen in der Gemeinde sind sehr differenziert. Die fur die Gemeinde
typischen Grundtypen finden sich auch im Planungsgebiet wieder. Es besteht keine
im gesamten Planungsgebiet einheitliche Baugestaltung. Die ortstypische Bebauung
setzt sich gema13 Einstufung des Rahmenplans folgendermaBen zusammen:

• Der Katen als alteste erhaltene Hausform, seit der zweiten Halfte des 18.
Jahrhundert.

• Das Schiffer- oder Kapitanshaus, ab Anfang des 19. Jahrhunderts.

• An den oben genannten Hausformen gibt es die ortstypischen
Hauserweiterungen fur den Fremdenverkehr, aus der Zeit von ca. 1880-1920.

• Das Kniestockhaus, Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert.
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• Das Pensionshaus, urn die Jahrhundertwende

• Das Wohnhaus der 20-er und 30-er Jahre

• Die Einfamilienhaus-Typenbauten, der 60er bis 80er Jahre

• Das Ferienhaus, 30-er bis 40-er Jahre

• Die Neubauten der neunziger Jahre. Diese Gebaude sind gepragt von dem
Bestreben nach grOBtmOglicher Ausnutzung des Baurechts. Im Ergebnis steht
eine von der Ansicht her 1-geschossig anmutende Bauweise mit 2
Dachgeschossen. Bauordnungsrechtlich gesehen handelt es sich aber bei der
Mehrzahl der Gebaude urn 2-geschossige.

Die Struktur im Planungsgebiet wird gepragt durch regelmaBige straBenbegleitende
Bebauung mit freistehenden Mehr- und Einfamilienhausern im Bereich der
Waldstraf3e, BergstraBe und BebelstraBe. Im Bereich Im Remel (StraBenbez.: Grune
StraBe) sind dagegen nur einzelne Grundstucke bebaut.

Die Bebauung entlang WaldstraBe, BergstraBe und BebelstraBe wird weiterhin
gepragt durch Gebaude fur touristische Nutzungen wie Gaststatten und Pensionen.
Die oftmals historischen Hauptgebauden wurden in einigen Fallen in den 50er - 70er
Jahren durch groBflachige, eingeschossige Anbauten erganzt. Diese entsprechen
nicht der regional- und ortstypischen Baustruktur. Die zahlreichen Neubauten aus den
neunziger Jahren, vor allem im Bereich der WaldstraBe orientieren sich nur
ansatzweise an den historisch Oberlieferten Bauformen. Die sich im Planungsgebiet
befindlichen historischen Gebaude sind in den meisten Fallen saniert.

Dies gilt nicht fur die Gebaude im Bereich der Kaufhalle und die Ostlich davon
liegenden, leerstehenden Gebaude der Polytechnik. Die Bebauung in diesem Bereich
1st in einem schlechten Zustand und entspricht auch nicht der ortstypischen Struktur.

5.2.3 Freiflachen und deren Nutzungen

Im Planungsgebiet sind groBe zusammenhangende Freiflachen insbesondere im
Bereich der Graben vorhanden. Diese bestehen Oberwiegend aus Feuchtgrilnland.

Die Freiflachen werden in Ost-West Richtung von den ortstypischen
Entwasserungsgraben durchzogen. Sie unterteilen die Flachen sudlich der
WaldstraBe in 3 Bereiche.

Die Freiflache im Dreieck BebelstraBe, WaldstraBe und Grune StraBe 1st als
Parkanlage gestaltet. Im Norden des Planungsgebietes, ostlich des Hauptuberganges
(StraBenbez.: Im Schtining), befinden sich lichte Waldflachen, die in Ost-West
Richtung von einem Graben durchzogen werden. Die weiteren Freiflachen sallich der
WaldstraBe entlang der Graben und westlich im Schuning sind mit keiner besonderen
Nutzung belegt.
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5.3 ErschlieBung

Das Planungsgebiet wird Ober die WaldstraBe (innerortliche HauptverkehrsstraBe)
und die GI-One StraBe in Ost-Westrichtung erschlossen. Welter wird das
Planungsgebiet in Nord-Sudrichtung Ciber die BergstraBe, Im &Mining, und
BebelstraBe erschlossen.

WaldstraBe und BergstraBe sind einschlieBlich der Gehwege (beiderseitige Gehwege,
Radstreifen mit Parkbuchten und/oder Bepflanzung) neu ausgebaut. Die BebelstraBe
ist noch nicht neu ausgebaut, ist aber mit separatem Gehweg, von der Farbahn durch
eine Baumreihe getrennt, gestaltet. Die Wegeverbindung Im Remel (StraBenbez.
Grune StraBe) ist nicht ausgebaut, sondern ist noch als regional typischer
innerortlicher Sandweg mit begleitendem Rasenband erhalten. Die StichstraBe ostlich
der BebelstraBe ist teilweise em n unbefestigter Sandweg und teilweise Feldweg mit
befestigter Fahrrinne. Die Wegeverbindung Hauptubergang (StraBenbez.: Im
SchCining), dessen Verlangerung den Strandzugang bildet, ist als
Mischverkehrsflache ausgebaut. Die StraBe wird wahrend der Saison gesperrt und ist
dann nur fur FuBganger und Radfahrer sowie Anlieger frei.

An Parkmoglichkeiten bestehen auf offentlich zuganglichen Parkplatzen z. Zt. ca. 100
Stellplatze im Bereich Ecke WaldstraBe/BergstraBe sowie ca. 50 weitere westlich der
BebelstraBe. Dieses Angebot dient zur Versorgung der Kunden der Einzelhandels-
und Dienstleistungseinrichtungen. Der private Stellplatzbedarf wird im wesentlichen
auf den privaten Grundstacken abgedeckt. StraBenbegleitendes Parken ist aufgrund
der StraBenraumgestaltung und der teilweise begrenzten StraBenquerschnitte
groBtenteils nicht moglich. Es wird zudem insbesondere mit Rucksicht auf die
erforderliche Funktionalitat und Attraktivitat des Ortskern fur den Tourismus auch
nicht angestrebt.

Prerow und speziell auch der Bereich „Ortsmitte" ist mit den benachbarten
Ortschaften sowie den nachstgelegenen zentralen Orten zu den Haupttageszeiten
durch Buslinien verbunden. Bushaltestellen befinden sich in erreichbarer Entfernung
an der WaldstraBe.
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5.4 Ver- und Entsorgung

Das Planungsgebiet ist im Bereich der vorhandenen ErschlieBungsstraBen ver- und
entsorgungstechnisch erschlossen.

Abwasser

Beseitigungspflichtig fur das anfallende hausliche Abwasser ist der
Abwasserzweckverband DarB. Das Oberplante Gebiet ist schmutzwasserseitig an das
zentrale Netz des Verbandes anzuschlieBen und das anfallende hausliche Abwasser
der Klaranlage Wieck zuzuleiten. Beseitigungspflichtig fur das anfallende
Niederschlagswasser ist die Gemeinde. Das auf den GrundstOcken anfallende
Niederschlagswasser kann auf diesen versickert werden, sofern dies auf Grund der
oberflachennahen Grundwasserstande realisierbar ist.

In Baugebieten mit einer festgesetzten Grundflachenzahl von mehr als 0,25 sind
ausreichende Versickerungsflachen unter umstanden nicht vorhanden. Es sind
Versickerungsanlagen vorzusehen, die eine schadlose Versickerung garantieren und
eine Beeintrachtigung angrenzender GrundstOcke ausschlieBen. Hierbei ist emn
ausreichender Grundwasserflurabstand zu berOcksichtigen. Gegebenenfalls sind
Einleitungen des anfallenden Niederschlagswassers in das Grabensystem
vorzusehen. Dies ist bei der Konzipierung der Anliegerwege bzw. —straBen zu
berucksichtigen und gegebenenfalls sind entsprechende Regenwasserleitungen mit
Einleitung in das Grabensystem vorzusehen. Im Zuge der ErschlieBungsplanungen
ist die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers darzulegen. Eine
Versickerung erfolgt nach dem Arbeitsblatt ATV-DVWK A 128 (Ausgabe Januar
2002).

Zu den siedlungswasserrechtlichen Aspekten und zum Genehnnigungserfordernis
siehe Hinweise des Staatlichen Amtes fur Umwelt und Natur Stralsund unter Punkt 9.
dieser Begrundung.

Trinlcwasser

Die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde erfolgt durch die Wasser und Abwasser
GmbH Boddenland. Die Trinkwasserversorgungsleitungen verlaufen im Bereich der
SammelerschlieBungsstraBen Wald-, Berg- und BebelstraBe. Die vorhandene
Bebauung im Bereich „Im Remel" (StraBenbez. GrOne StraBe) ist Ober die Leitungen
in der BergstraBe und BebelstraBe erschlossen.

Zu den siedlungswasserrechtlichen Aspekten und zum Genehmigungserfordernis
siehe Hinweise des Staatlichen Amtes fur Umwelt und Natur Stralsund unter Punkt 9.
dieser BegrOndung.

Gas

Die Gasversorgung der Gemeinde erfolgt durch die HGW Hansegas GmbH. AuBer
dem Bereich GrOne StraBe/Remel sind im Planungsgebiet alle bestehenden StraBen
an das Gasleitungsnetz der HGW Hansegas GmbH angeschlossen.
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Elektrizitat

Die Versorgung mit Elektrizitat erfolgt durch die e.dis Energie Nord AG. Die
Versorgungsleitungen des Unternehmens liegen in den vorhandenen ErschlieBungs-
straBen, die vorhandene Bebauung ist vollstandig erschlossen. Die bestehenden
Trassenfuhrungen der Versorgungsleitungen sind nach Hinweis des
Versorgungsunternehmens bei BaumaBnahmen zu berucksichtigen. Bei Kreuzungen
und Naherungen zu den vorhandenen elektronischen Anlagen wird insbesondere auf
die Einhaltung der Abstande entsprechend der DINNDE 0150 sowie der
Unfallverhutungsvorschriften der Berufsgenossenschaften BGV C22 verwiesen.
Bodenabtragungen im Bereich der Leitungstrassen sind nicht zulassig. Die
Zuganglichkeit der Trassen muss jederzeit uneingeschrankt mOglich sein. Freigelegte
Kabel sind wieder ordnungsgemaB in steinfreien Boden zu betten und abzudecken.

Das vorhandene Leistungsnetz ist fur die vorhandene Bebauung und deren
Versorgung ausgelegt. Fur Leistungserh6hungen im Plangebiet durch Neubauten,
Urn- und Anbauten sowie Modernisierunen ist stets standortabhangig zu prufen, ob
und welche Netzerweiterungen erforderlich sind.

Telekommunikation

Die inn Planungsgebiet vorhandenen Telekommunikationsleitungen geh6ren zum
Bestand der Deutschen Telekom AG. Die Leitungen befinden sich in der WaldstraBe,
BergstraBe, Im Schuning, BebelstraBe und Im Remel (StraBenbez. Grune StraBe).
Diese sind laut Hinweis des Versorgungsunternehmens gemaB
Kabelschutzanweisungen wahrend BaumaBnahmen zu schutzen. Die vorhandenen
Bebauung ist vollstandig an das Leitungsnetz angeschlossen.

Abfal lentsorgung

Die Entsorgung im Landkreis Nordvorpommern wird derzeit vorwiegend mit
FAUN/Europress Fahrzeugen durchgefuhrt. ,diese Fahrzeuge sind 9,98 m lang,
2,5 m breit, 3,73 m hoch und haben eine Gesamtgewicht von bis zu 26 t. Grundlage
fur die Abfallentsorgung sind die jeweils gultige Fassung der Abfallsatzung sowie die
Abfallentsorgungsbedingungen. Diese regeln u.a., in welcher Weise und an welchem
Ort AbfaIle zu tiberlassen sind und unter welchen Voraussetzungen StraBen von den
Entsorgungsfahrzeugen befahren werden. Die Satzung Ober die Abfallwirtschaft im
Landkreis Nordvorpommern vom 21.06.2005 (veroffentlicht im Kreisblatt nr. 4 vom
07.07.2005) enthalt in §12 Abs. 3 die Regelung, dass StraBen und Wege durch die
Entsorgungsfahrzeuge nur befahren werden, wenn dies ohne Gefahrdung der
eingesetzten Fahrzeuge, ihrer Besatzung oder anderer Personen oder Sachen
moglich und eine ausreichende Wendemoglichkeit fur die Fahrzeuge vorhanden ist.
Die satzungsrechtlichen Vorgaben bezOglich der Befahrbarkeit von StraBen basieren
unter anderem auf die Unfallverhutungsvorschrift (UVV) „Mullbeseitigung" (BGV C
27). Der UVV „Mullbeseitigung" sind die Vorschriften zur Arbeitssicherheit im Ablauf
der Abfallentsorgung zu entnehmen.

Diese Vorschriften werden im Zuge der Planung berucksichtigt und StraBen bzw.
Wege ausreichend dimensioniert.
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5.5 Denkmalschutz

Im Geltungsbereich befindet sich nur em n Gebaude, das durch Eintragung in die
Denkmalliste gemaB § 5 DSchG M -V als Baudenkmal unter Denkmalschutz steht:

WaldstraBe 10: Wohnhaus; urn 1900, Klinkerfassade, groBe Veranda.

5.6 Umwelt- und Naturschutz

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Natur und Landschaft
in Kurzform gegeben.

5.6.1 Boden

Geologie

Der oberflachennahe geologische Untergrund des Gemeindegebietes besteht
Oberwiegend aus nichtbindigen Sedimenten. Vereinzelt sind Torflinsen vorhanden.

Gelanderelief

Das Gelande erscheint nahezu eben, es ist leicht in Richtung Norden geneigt. Graben
stellen leichte Gelandeeinschnitte dar. Im Bereich der grabenbegleitenden
GrOnlandflachen ist das landschaftspragende System der Reffs und Riegen in der
Gelandeausformung ablesbar.

Baden

Im Bereich des AltdarB (sOdlicher Ortsteil) steht Sand Ober Geschiebemergel an.
Weitere Bereiche des Ortes weisen SandbOden auf, die in den Riegen von Tort
Ciberlagert sind. Moorboden findet man in weiten Teilen der GrOnlandflachen.
Allgemein weisen die Baden im Untersuchungsraum eine hohe
Wasserdurchlassigkeit und somit eine sehr gute Versickerungseignung auf, mit der
Einschrankung, dass der Bodenwasserhaushalt in Teilbereichen
grundwasserbestimmt ist. Vorbelastungen und Beeintrachtigungen wie
Schadstoffbelastung und Altlasten sind nicht bekannt und auch im unmittelbaren
Untersuchungsraum nicht zu vermuten.

Bewertung: Die bislang unbebauten Bereiche weisen eine relativ ungestorte
Bodenstruktur mit den nattirlichen Funktionen auf. Es Oberwiegen nichtbindige Boden,
wodurch die physiko-chemische Filter- und Pufferfunktion sehr gering ist.
GrOnlandnutzung ware die einzig denkbare VVirtschaftsform. Derartige
Randertragsstandorte sind heute kaum von wirtschaftlicher Bedeutung.
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5.6.2 Wasser

Das Grund- und Oberflachenwasser-Regime des Plangebietes wird von den in West-
Ost-Richtung flieBenden grabenformigen Gewassern 2. Ordnung bestimmt. Diese
entwassern in den Prerow-Strom. Sie leiten Niederschlagswasser aus Prerow sowie
den westlich gelegenen Waldgebieten ab.

Grundwasser

Grundwasserflurabstand/G rundwasserschwankungsbereiche: Der obere G rund-
wasserleiter 1st im Plangebiet nach der Hydrogeologischen Karte M 1 : 50.000
(HK 50) luftbedeckt und deshalb vor eindringenden Schadstoffen nicht geschiitzt. Der
Flurabstand des oberen zusammenhangenden Grundwasserleiters betragt nach
HK 50 weniger als 2 m. Die GrundwasserflieBrichtung orientiert Richtung Nordosten
zum Prerowstrom.

Grundwasserneubi ldungsrate: Im Gebiet herrscht em n geringer Grundwasser-
flurabstand vor, die sandigen Widen bieten eine hohe Grundwasserneubildungs-rate.

Vorbelastungen/Beeintrachtigungen: (Absenkung, Schadstoffbelastung, Altlasten)
Belastungen des Untergrundes durch Altlasten 1st nicht bekannt, werden auch durch
die vorhergehende Nutzung nicht angenommen.

Oberflachenwasser

Im Planungsgebiet verlaufen Graben 2. Ordnung: Nordergraben, Stennsengraben und
Remelgraben. Sie sind standig wasserfuhrend und durchflieBen das Gebiet linear mit
geringem Sohlgefalle. lhre Ufer sind geradlinig ausgebildet und in Teilbereichen mit
Faschinen befestigt. Die Wasserqualitat hat sich nach dem Anschluss von 95 % des
Gemeindegebietes an die &fentliche Kanalisation wesentlich verbessert. Heute
erscheint der Remelgraben noch abwasserbelastet.

Bewertung: Die Graben des Bearbeitungsgebietes stellen als historische
wasserbauliche Anlagen einen festen Bestandteil der Landschaftsstruktur dar und
bilden gleichermaBen das Riickgrat des vorhandenen Biotopgefuges. Die Graben
sind kiinstliche Gewasser mit typischen Gewasserprofilen (Kastenprofil). Im Bereich
nichtbindiger Bodenbildungen besteht em n hohes Gefahrdungspotential fur das
G rundwasser.
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5.6.3 Klima/Luft

im Plangebiet herrscht em n typisches Ostseekustenklima mit geringeren
Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht sowie Sommer und Winter als im
Binnenland. Es gehort zum niederschlagsarmen Kiistengebiet.

Folgende Klimadaten wurden in der Wetterstation Wustrow gemessen:
(Quelle: Vorentwurf Landschaftsplan, Januar 2001)

Jahresdurchschnittstemperatur 7,8 °C
Durchschnittstemperatur des -0,3 °C
kaltesten Monats (Januar)
Durchschnittstemperatur des 17,0 °C
warmsten Monats (Juli)
Mittlere jahrliche Anzahl der 20,7 d
Eistage
(Max unter 0 °C)
Mittlere jahrliche Anzahl der 74,1 d
Frosttage
(Min unter 0 °C)
Mittlere jahrliche Anzahl der 7,9 d
Sommertage
(Max Ober 25 °C)
Mittlerer jahrlicher Niederschlag 528 mm

Klimatisch betrachtet wird die Ortslage von Prerow durch den DarB-Wald vor West-
und Nordwinden geschutzt. Ein giinstiges Zusammenspiel von Reiz- und
Schonfaktoren bietet beste Voraussetzungen fur Klimakuren. Ein besonders
angenehmes thermisches Milieu im Sommerhalbjahr bedingt die gute
Erholungseignung des lokalen Klimas. Es herrscht eine hohe Sonnenscheindauer und
hohe Strahlungsintensitat der Sonne.

Bewertung klimatische Ausgleichsfunktion, lufthygienische Bedeutung: Die
Besonderheiten der klimatischen Situation weisen Prerow als einen fur
Erholungszwecke besonders geeigneten Ort aus. (Queue: FNP Prerow)

17



Gemeinde Ostseebad Prerow AC / Hass+Briese
Begrundung

5.6.4 Arten- und Lebensgemeinschaften

Ein Stieleichen-Buchen-Birkenwald stellt die potentiell natOrliche Vegetation im Gebiet
dar. Die vorhandene Vegetation wurde in Kartiereinheiten entsprechend der
,Anleitung fur Biotopkartierungen im Gelande Mecklenburg-Vorpommern' (Hrsg.
Landesamt fur Umwelt und Natur M -V) in der Biotoptypenkartierung des GOP erfasst.

Gegenwartig kommen im Gebiet folgende Biotoptypen vor:

Mesophi les Laubgebi isch (BLM): In seit mehreren Jahren brach liegenden
Bereichen sind deutliche Verbuschungen zu erkennen. Charakteristisch fiir den
Untersuchungsraum sind Weidengebusche auf feuchten Baden bzw. in
Gewassernahe sowie Brombeer- oder Birken-GebEische auf trockeneren Standorten.

Feldgeholz mit Baumen aus iiberwiegend heimischen Baumarten (BFX): Ein
Feldgeholz, bestehend aus Oberwiegend Zitterpappeln (Populus tremula), stellt den
einzigen ausgedehnteren Geholzbestand im Untersuchungsraum dar.

GroBgeholze, Einzeln, Gruppen (B): Zahlreiche GroBgeholze (Muffle und
Baumgruppen) pragen das Ortsbild als Pflanzungen entlang der Straf3en sowie
Gruppen in PrivatgrundstOcken und im Grunland. Die erfassten Arten sind in der
Anlage 2 aufgelistet. Die Straf3enbaumpflanzungen sind teilweise luckenhaft,
gelegentlich wurden Baumreihen mit fremden Arten erganzt.

Graben (FG): Die Graben im Untersuchungsgebiet stellen em n naturraumliches
Charakteristikum dar. Sie entwassern die angrenzenden Bereiche, und bieten die
Lebensgrundlage fur die typisch ausgepragte Vegetation. Sie bilden in ihrer
Mehrfachfunktion das okologische Rackg rat des Naturraumgefuges. I m
Untersuchungsgebiet unterscheiden wir heute:

Graben mit extensiver Instandhaltung (FGN): Hierzu zahlt der Graben sildlich des
Deiches. Die Ufer weisen vielfaltige Strukturen mit einem hohen Entwicklungspotential
fur Flora und Fauna auf.

Graben mi t Intensiver Instandhal tung (FGB): Die in dieser Kategorie kartierten
Graben (Stemsengraben und Remel) weisen regelmaBige Grabenprofile und relativ
geradlinige Ufer mit geringerer Bedeutung fur die biotische Vielfalt des Gebietes als
die extensiv gepflegten Bereiche auf.

Verrohrter Graben (FGR): Die Fortsetzung des Stemsengrabens im Bereich der
GrOnanlage 1st verrohrt. Dieser Abschnitt verfugt Ober keinerlei Lebensraum-
funktionen. In ihm birgt sich Potential fur die kOnftige Entwicklung des Grabennetzes.

Hochstaudenflur der eutrophen Moore und Siimpfe (VHF): Hochstaudenflur
feuchter Moor- und Sumpfstandorte. Diese ist gekennzeichnet durch einen hohen
Anteil feuchteliebender Hochstauden auf aufgelassenen bzw. extensiv
bewirtschafteten Grunlandern. Sie gehoren zu den gem. NatSchG M -V besonders
geschutzten Biotopen.

Feuchtgebtisch eutropher Moor- und Sumpfstandorte (VWN): Der
erlenbestandene Bereich sudl. des Deichs stellt em n gesetzlich geschutztes Biotop dar.

Feucht- und Nassgr i inland (GF): Die NaBwiesen mesotropher Moor- und
Sumpfstandorte (GFM) stellen em n gesetzlich geschutztes Biotop dar.
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Sonstiges Feuchtgriinland (GFD): umfasst eine Flache westlich der BebelstraBe
und sudlich des Grabens Pre12/3/2, sowie Flachen westlich des
Hauptstrandabergangs im Norden des Planungsgebiets.

Intensivgainland (GI): Als Intensivgranland auf Moorstandorten (G10) wurde die
Flache ostlich der BergstraBe und sadlich des Grabens Pre12/3/2 eingestuft.

Staudensaum und Ruderalflur (RH), Ruderale Staudenflur frischer bis trockener
Mineralstandorte (RHU): Hierzu zahlen ruderalisierte Bereiche an Wegrandern.
Aufgrund nicht oder nur sporadisch stattfindender PflegemaBnahmen kOnnen sich in
diesen Bereichen Flora und Fauna ungestort entwickeln.

Ziergebiisch/-hecke (PH), Ziergebijsch aus Oberwiegend nichtheimischen
Geholzarten (PHY): Ziergebusche sind Bestandteil der Parkanlage an der Ecke
BebelstraBe / WaldstraBe. Hier wurde eine Vielzahl Arten in reinen oder gemischten
Bestanden gepflanzt.

Freiflachen des Siedlungsbereiches (PE), Artenreicher Zierrasen (PEG): wurde in
offentlichen Grunbereichen, gepflegten Wegrandern und Parkanlagen erfasst. Diese
Kategorie unterscheidet sich vom artenarmen Zierrasen durch einen hoheren Anteil
Blatenpflanzen bzw. Krauter.

Artenarmer Zierrasen (PER): besitzt einen geringeren Anteil an Krautern sowie
einen weniger ausgepragten Blahaspekt. Hier wurde em n Bereich kartiert, der zudem
starke Schaden durch Betreten bzw. Befahren aufweist.

Unversiegelte/halbversiegelte Freiflachen, teilweise mit Spontanvegetation
(PEU): stellen Bereich wie der geschotterte Parkplatz an der Bebelstrasse dar. In den
Randbereichen entwickelt sich em n Spontanbewuchs, der je nach Pflege auch den
Charakter von Rasen entwickeln kann. Weiterhin sind in dieser Kategorie befahrene
Wegrander erfasst worden.

Hausgarten (PG), Nutzgarten (PGN): diese Kategorie wurde fur 'genutzte' Garten
vergeben, die aufgrund ihres extensiven Charakters nicht eindeutig zu Ziergarten zu
rechnen sind. Sie sind durch Wiesenbereiche und teilweise auch alteren
Baunnbestand gekennzeichnet.

Einzel- und Reihenhausbebauung (OE), Lockeres Einzelhausgebiet (OEL):
Privatgrundstiicke mit Oberwiegender Wohnfunktion, die auch durch die Planung nicht
verandert werden sollen, wurden in dieser Kategorie zusammengefasst. Hier wurden
auch die GroBgehOlze / Baume vernachlassigt.

Verkehrsflache (0V); Versiegelter Rad- und Fuf3weg (OVF): Versiegelte Radwege
kommen entlang der StraBe vor. Sie sind gepflastert, wurden aber in dieser Kategorie
erfasst, da der Fugenanteil gering ist.

Wirtschaftsweg, un- oder teilversiegelt (OVU): Unter ,Wirtschaftswegen' wurden
die nicht ausgebauten ErschlieBungswege und —straBen und die mit Betonplatten
befestigten StraBen, welche von unversiegelten Streifen begleitet werden,
zusammengefasst.

Industrie- und Gewerbeflache (01): Die Kartiereinheit Gewerbegebiet (01G) wurde
hier far gewerblich genutzte Einzelgebaude verwendet.
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5.6.5 Schutzgebiete

GroBe Flachen des Untersuchungsraumes gehOren zu den gesetzlich besonders
geschutzten Biotopen (gem. § 20 LNatSchG) bzw. zu ,Besonders wertvollen, nicht
gesetzlich geschOtzten Biotopen'.

GemaB der geltenden 'Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Gemeinde
Ostseebad Prerow vom 12.04.2000 sind Baume mit einem grOBeren Stammumfang
gesch iitzt.

Wertvolle Wiesenbereiche sind heute aufgrund fehlender Pflege verbuscht, ihr
ursprungliches Potential als Offenlandbiotop zugunsten einer geholzgepragten
Vegetation verandert. Die Charakteristik (Wiese/VVeide) 1st nicht mehr erlebbar.

Fur das unmittelbare Bearbeitungsgebiet liegen keine faunistischen Artenerhebungen
vor. Aus dem reichen NaturraumgefOge der Umgebung ist jedoch eine faunistische
Vielfalt abzuleiten. Im Ergebnis der 'Landesweiten Analyse und Bewertung der
Landschaftspotentiale in Mecklenburg-Vorpommern' werden dem Arten- und
Lebensraumpotential sowie dem Lebensraumentwicklungspotential eine sehr hohe
Schutzwurdigkeit beigemessen.

Naturnahe/Naturbelassenheit Die Wiesenbereiche sind als kulturgepragter Standort
in nahezu naturlicher Auspragung zu betrachten. Hier 1st eine Vielfalt an Arten mit
enger Standortbindung zu vermuten. Die Areale besitzen hohe faunistische
Bedeutung.

Zeitl iche und standortl iche Wiederherstei lbarkei t Insbesondere Moorstandorte
sind in kurzeren Zeitraumen nicht wieder herstellbar.

Gefahrdung/Seltenheit Fin Komplex aus einmaligen naturraumlichen
Gegebenheiten und traditionellen Nutzungen, die heute zunehmend an Bedeutung
verlieren, lessen diesen Standort in seiner Typik als gefahrdet betrachten.

5.6.6 Landschafts- und Ortsbi ld/Erholungseignung

Landschaftsraum

Naturrauml iche Gl iederung 1. Ostseekustengebiet, 12 Nordliches Insel- und
Boddengebiet, 120 Fischland-DarB-Zingst und Barther Boddenkette

Landschaftselemente/Kulturhistorische Besonderheiten Die Landschaft 1st von
den noch heute ablesbaren naturraumlichen Besonderheiten, der Ausbildung von
Reffe und Riegen gekennzeichnet. Diese haben die Entwicklung der Ortslage entlang
der fur Bauzwecke geologisch gunstigen Reffe bestimmt. Zahlreiche Baudenkmale
dokumentieren diesen Prozess. Weite Wiesenareale in den vom Baugrund her
ungunstigen Riegen bestimmen die Grundstruktur des Ortes. Ein standiger Wechsel
von dichterer Bebauung und weiten Wiesenarealen geben em n GefOhl von
GroBraumigkeit und Weite. Zahlreiche ausgewachsene Baunrigruppen pragen das
Ortsbild. Aufgrund der Naturraumstruktur bieten sich vielfaltige landschafts- und
freiraumbezogene Erholungsmoglichkeiten. Die ausgedehnten, optisch wirksamen
GrOn- und Freiflachen verbinden die Ortslage mit der offenen Landschaft.
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Vorbelastungen/Beeintrachtigungen Im Ort gibt es wahrend der Saison im Bereich
der WaldstraBe sowie im Bereich der Kaufhalle Ecke BergstraBe/WaldstraBe erhohte
Belastungen durch StraBenverkehr. Es ist kein produzierendes bzw.
schadstoffemitierendes Gewerbe ansassig. Als Beeintrachtigung des Ortsbildes ist
aufgrund ihrer auBeren Gestaltung die Kaufhalle anzusehen.

Bewertung Prerow weist durch den steten Wechsel von dicht bebauten mit offenen
Bereichen eine Vielfalt in der Raumgliederung auf. GroBgrun in Form von
Einzelbaumen und Baumgruppen dominieren im Ortsbild. Das Ortsgefuge weist auf
relativ engem Raum vielfaltig ausgepragte Charaktere auf.

• Biotopstruktur
In der Bewertung der vorhandenen Biotopstruktur kann von einer Einzigartigkeit
ausgegangen werden. Verlorengehende Landschaftsformen sind nicht
regenerierbar.

• Naturnahe/Naturbelassenheit (erkennbare Nutzungsintensitat)
AuBerhalb der bebauten Bereiche ist eine weitestgehend extensive Nutzung der
Flachen charakteristisch.

• Innen- und AuBenqualitat des Ortsbildes
Die optische Wirkung des hohen Grunanteils dominiert den landschaftlich
gepragten Charakter des Ortes. Der tatsachlich geringe Anteil an nutzbaren
Freiflachen ist dabei nicht entscheidend.

• Eignung fur Natur- und Landschaftserleben (Typisierung der Freiflachen nach
ihrer Verteilung, Vernetzung, Erreichbarkeit - FuB- Radwege- Zuganglichkeit,
Betretbarkeit u. Ausstattung, erholungsrelevante Biotopstrukturen, visuelle
Qualitat), mogliche Freizeit- und Erholungsnutzung, Kinderspiel, ...)
Die vorhandenen Biotopstrukturen bieten optimale Voraussetzungen fur die
Entwicklung erlebnisreicher Rad- und FuBwegetrassen zur Freizeit- und
Erholungsnutzung.

• Empfindlichkeit
GroBe Flachen gem. § 20 NatSchG M -V Besonders geschutzter Biotope sind
gegenuber Veranderungen sehr empfindlich. Diese sind bei der Entwicklung
neuer Strukturen zu berucksichtigen.

5.6.7 Schutzgutithergreifende Gesamtbewertung

Das Plangebiet umfasst einen naturraumlich sehr wertvoll ausgestatteten Bereich.
Noch immer ist die ursprOngliche Landschaftsform in wesentlichen Bereichen
erlebbar. Insbesondere die extensiv bewirtschafteten grabenbegleitenden
Wiesenareale im Ortskern sowie die Erlenbestande mit angrenzenden Wiesenarealen
siidlich des Deiches stellen em n hohes Biotoppotential dar.

Gleichzeitig sind beste Voraussetzungen fur eine Entwicklung von
naturraumgebundenen Erholungsangeboten gegeben.
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5.6.8 Liste der vorgefundenen Baumarten

Aps Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
As Spitzahorn (Acer platanoides)
Bi Birke (Betula pendula)
B -BuBlut-Buche (Fagus sylvatica 'Atropuniceal)
Bu Rot-Buche (Fagus sylvatica)
Br Brombeere (Rubus fruticosus)
Eb Eibe (Taxus baccata)
El Stiel-Eiche (Quercus robur)
Er Schwarz-Erle (Alms glutinosa)
Fb Blau -Fichte (Picea pungens iGlauca)
Fl Gewohnliche Fichte (Picea abies)
Ho Holunder (Sambucus nigra)
II Stechpalme (hex aquifolium)
Ka RoB-Kastanie (Aesculus hippocastanum)
Ki Kiefer (Pinus sylvestris)
La Larche (Larix decidua)
Li Linde (Tffia spec.)
Li(K) Kopf -Linde (Tilia spec.)
Pp Hybrid.-Pappel (Populus -Hybr.)
Pz Zitter-Pappel (Populus tremula)
Ro Robinie (Robinia pseudoacacia)
So Eberesche (Sorbus aucuparia)
Ta Tanne (Abies alba)
To Lebensbaum (Thuja orientalis)
Ul Ulme (Ulmus glabra)
We Weide (Salix spec.)
Wt Trauerweide (Salix alba Tristis)

5.7 Trinkwasserschutz

im Planungsgebiet befinden sich keine Trinkwasserschutzzonen.

5.8 Altlasten

im Planungsgebiet sind keine Altiastenvorkommen bekannt.
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6 Konflikte

Im Planungsgebiet bestehen folgende Konfliktsituationen:

• Eine ungeordnete weitere Siedlungsentwicklung im Bereich der Graben sowie im
mittleren Bereich der GrOnen StraBe warde sowohl dass Orts- und
Landschaftsbild negativ beeintrachtigen als auch Naturschutzbelangen
zuwiderlaufen. Man 'duff auch Gefahr, dass wichtige ortsbildpragende
Blickbeziehungen verloren gehen.

• Eine weitere an den in Nord-Sud-Richtung verlaufenden StraBenzugen orientierte
Bebauung lief3e die besondere historische Siedlungsstruktur mit der an den
Reffen und Riegen ausgerichteten Bebauung immer mehr verschwinden.

• Die ungeordnete Entwicklung von Stellplatzflachen, besonders an zentralen
Punkten im Planungsgebiet steht der positiven Darstellung des Ortszentrums
entgegen.

• Der Zustand der teilweise unbefestigten ErschieBungsstraBen fuhrt im Sommer zu
Belastigung durch Staub. Im FrOhjahr, Herbst und Winter sind die unbefestigten
StraBen und Wege aufgrund von Feuchtigkeitsproblemen schlecht zu nutzen.

• Die im Bereich der &fentlichen Grunflache WaldstraBe/BebelstraBe vorhandenen
nicht heimischen Ziergeholze mit ihrem dichten Bestand stehen dem Ziel
entgegen, die regional typischen naturraumlichen Besonderheiten im Ortsbild
sichtbar zu machen.

• Die teilweise ortsuntypische Bebauung der jungsten Zeit in Form von Gebauden
mit unproportionierten Anbauten, verwinkelten Grundrissen sowie ungeordneten
Dachlandschaften in streckenweise zu enger Bebauung beeintrachtigt das
Ortsbild.

• Der teilweise in den Niederungen (Riegen) entstandene Geholzbestand
beeintrachtigt die Erlebbarkeit der ortstypischen Strukturen.
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7 Planung

7.1 Planungsziele

Folgende stadtebauliche Ziele werden mit vorliegender Planung fur die Gemeinde
Ostseebad Prerow insgesamt und fur das Plangebiet speziell verfolgt:

• Erhalt und Weiterentwicklung der charakteristischen, historisch gewachsenen
Orts- und Siedlungsstruktur. Vorrangige Ausrichtung der Baustrukturen am
gegebenen Relief.

• Sicherung einer ortsgerechten und im Hinblick auf die weitere
Fremdenverkehrsentwicklung angemessenen Gestaltung der privaten Gebaude
und Freiflachen. Grundlage ffir zu schaffende verbindliche Regelungen bildet
dabei die ffir Prerow gegebene Bautradition. Far einzelne Siedlungsbereiche hat
eine differenzierte Entwicklung entsprechend der gegebenen Situation und der
funktionalen Einordnung zu erfolgen.

• Schaffung zusatzlicher Bauflache fOr erganzende Einrichtungen von Tourismus,
Einzelhandel und Dienstleistung in dafur geeigneten Lagen. Ermoglichung einer
Lebensmittelnahversorgungseinrichtung als Ersatzbau im Bereich
WaldstraBe/BergstraBe sowie grOBerer touristischer Einrichtungen (z.B. Hotel)
sudlich der affentlichen Grunanlage. In der zu schaffenden Kapazitat Orientierung
an den gesamtgemeindlichen Vorgaben (siehe FNP).

• Schaffung zusatzlicher Bauflache fur die Wohnbauentwicklung im Rahmen der in
der gesamtgemeindlichen Planung vorgegebenen GrOBenordnung.

• Verkehrsberuhigte ErschlieBung im Bereich der StraBe Im Remel (Grune StraBe).
Vermeidung von motorisiertem Durchgangsverkehr.

• Oils- und landschaftsbildvertragliche Neuordnung des Stellplatzangebots an
BergstraBe und BebelstraBe. In der zu schaffenden Kapazitat Orientierung an den
gesamtgemeindlichen Vorgaben (siehe FNP). Schaffung von 2 Stellplatzen fur
Reisebusse.

• Verbesserung der FuB- und Radwegeverbindung insbesondere im Bereich der
GrOnen StraBe. Schaffung einer von den bestehenden StraBenraumen
unabhangigen Nord-aid-Verbindung zwischen BergstraBe und BebelstraBe.

• Erhalt der innerOrtlichen Granzuge und Blickverbindungen insbesondere im
Bereich der Graben und Feuchtwiesen. Dabei so weit wie moglich Erhalt des
besonders wertvollen Vegetationsbestandes und gegebenenfalls Bereinigung der
Feuchtwiesen von ortsuntypischem Bewuchs.

• Erhalt, bzw. Rekonstruktion des Grabensystems. Verbesserung der Erlebbarkeit
des Grabensystems und den umgebenden und Freibereichen.

• Verbesserte stadtebauliche Einbindung, Funktionszuweisung und Freiraum-
gestaltung fur die offentliche Griinanlage auf dem Dreieck zwischen BebelstraBe
und Wald-, bzw. StrandstraBe. Schaffung von Baurecht sadlich der Griinflache als
Mischgebiet Nr. 5, insbesondere auch fur touristische Infrastruktur.
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7.2 Stadtebauliches Konzept

Die strukturelle Besonderheit der Ortslage Prerow ist der kontinuierliche Wechsel
zwischen Niederungen (Riegen) mit Graben und Feuchtbereichen sowie
dazwischenliegenden WaIlen (Reffe). Aufbauend auf diese Grundstruktur entwickelte
sich auf den Reffen eine bandartige Baustruktur, welche allerdings in den letzten
Jahren nicht mehr konsequent weiterverfolgt wurde.

Das der Planung zugrundeliegende stadtebauliche Konzept versucht, diese fur
Prerow pragende Struktur zu erhalten. Dabei werden die aus Sicht der
Umweltvorsorge besonders wertvollen Flachen im Bereich „Inn Remel" weitgehend
von der baulichen Entwicklung ausgenommen. Die Naturraume der Graben und
Feuchtbereiche werden zudem durch Freihalten der Korridore wieder erlebbar
gemacht. Der Graben nordostlich der BebelstraBe wird in diesem Zusammenhang
wieder freigelegt.

Die im Bereich des Bebauungsplans „Ortszentrum" vorgesehenen Einrichtungen von
Einzelhandel und Dienstleistungen werden entlang der WaldstraBe, der nordlichen
BergstraBe sowie zwischen Strand- und BebelstraBe in Misch- und Sondergebieten
zulassig. Damit wird insgesamt eine Starkung der WaldstraBe als zentraler
Geschafts- und Flanierbereich erreicht.

7.3 Festsetzungen

7.3.1 Art der baulichen Nutzung

Wohngebiete

Zur Unterscheidung zwischen den reinen und allgemeinen Wohngebieten ist ihre
jeweilige Lage im Planungsgebiet entscheidend. Hierbei wurden zur Vermeidung
schadlicher Einwirkungen im Sinne des § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
die allgemeinen Wohngebiete den (teilgewerblichen) Mischgebieten und den
HauptsammelstraBen zur Seite gestellt, wahrend die immissionsschutzrechtlich
sensibleren reinen Wohngebiete in den bezuglich StraBenlarm ruhigeren hinteren
Bereichen angeordnet wurden, entsprechend dem Larmpegelbereich I oder
auBerhalb jeglicher Larnvegelbereiche.

Reine Wohngebiete (WR)

Wie oben beschrieben wurden die ruhigeren Wohngebiete gemaB § 3 BauNVO als
reine Wohngebiete (WR) festgesetzt. Diese Baugebiete sollen der Sicherung von
Wohnbauflachen zur Errichtung von Einzel- und Doppelhausern fiir die ortsansassige
Bevolkerung dienen.
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Allgemeine Wohngebiete (WA)

Es werden ostlich des Hauptubergangs zum Strand (StraBenbez.: Im SchOning), im
Remel (StraBenbez.: GrOne StraBe), Ostlich der Bergstraf3e und entlang der
BebelstraBe allgemeine Wohngebiete gernal3 § 4 BauNVO festgesetzt. In diesen
Bereichen sollen im Bestand und in neu zu entwickelnden Baugebieten die
Hauptnutzung Wohnen erhalten, bzw. entwickelt werden.
Urn auch im Hinblick auf eine Fremdenverkehrsnutzung und Entwicklung die
Wohnruhe und das Ortsbild in den allgemeinen Wohngebieten besonders zu
schutzen, werden ferner gemaf3 § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO die in allgemeinen
Wohngebieten ansonsten ausnahmsweise zulassigen Tankstellen und
Gartenbaubetriebe im Geltungsbereich ausgeschlossen.

Mischgebiete (MI)

Es werden entlang der WaldstraBe, im Bereich der Kreuzung WaldstraBe/ BergstraBe
sowie weiter sudlich entlang der BergstraBe Mischgebiete (MI) gernaf3 § 6 BauNVO
festgesetzt. Weiter wird die Flache zwischen der Kreuzung Waldstraf3e/StrandstraBe
und der BebelstraBe sudlich der verlangerten Grunen StraBe als Mischgebiet (MI 5
und 6) festgesetzt. Dieser Bereich stellt im Ortszentrum die einzige grof3ere
zusammenhangende Flache dar, die far einen Hotelbau, Gemeinbedarfs- oder
Versorgungseinrichtungen geeignet ist. Weiterhin wird die Entwicklung der
WaldstraBe insgesamt als zentrale GeschaftsstraBe der Gemeinde Prerow
angestrebt. Da die Entwicklung des Tourismus den wirtschaftlichen Schwerpunkt in •
der Gemeinde bildet, ist dieser Entwicklung auch durch das Festsetzen von
geeigneten Flachen fur entsprechende Nutzungen Rechnung zu tragen.

Die weiteren Mischgebiete entlang der Wald- und BergstraBe dienen neben dem
Wohnen der Unterbringung von Einzelhandel, Dienstleistung und nicht storendem
Gewerbe zur Versorgung der ortlichen Bevolkerung und daruber hinaus dem durch
die touristische Entwicklung in der Gemeinde gesteigerten und erweiterten Bedarf an
den genannten Nutzungen.

Die in den Mischgebieten Nr. 2 und 7 im Dreieck Waldstraf3e/BergstraBe gemaB § 9
Abs. 3 BauGB und § 1 Abs. 7 Nr. 1 BauNVO getroffene Festsetzung, dass in den
Erdgeschossen der Gebaude ausschlieBlich Einzelhandel, Dienstleistungen,
Gastronomie und Raume fur freie Berufe anzusiedeln sind, dient zur Belebung des
Hauptgeschafts- und touristischen Kernbereichs.

Die im Mischgebiet ansonsten allgemein zulassigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen
und Vergnugungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind grundsatzlich
ausgeschlossen; hierdurch wird das Orts- und Landschaftsbild geschutzt, sowie der
touristischen Nutzung des Gebietes entsprochen. Durch die Zulassigkeit von
ausschlieBlich nicht storendem Gewerbe im Sinne von § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO soil
gewahrleistet werden, dass die sich ansiedelnden Gewerbebetriebe dem
Ortscharakter eines Ostseebades nicht ganzlich widersprechen und keine
gravierenden Nutzungskonflikte zur touristischen Funktion der Gemeinde, welche
obere Prioritat genieet, auftreten.
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Sonstige Sondergebiete (SO)

Westlich des Hauptstrandzugangs (StraBenbez.: im Schuning) wird entsprechend der
primar touristischen Funktion dieses Bereichs em n Sondergebiet „tourismusorientierter
Einzelhandel und Gastronomie" gemaB § 11 BauNVO festgesetzt. Dieses
Sondergebiet Nr. 1 dient der Strandversorgung mit Einzelhandel, Gastronomie und
auf den Tourismus orientierten Dienstleistungen. Die Tourismusorientierung der dont
zulassigen Betriebe des Einzelhandels und Dienstleistungen bemisst sich an ihrer
Moglichkeit, die Fremdenverkehrsfunktion des Ostseebades Prerow zu starken.
Betriebsbezogene Wohnungen auBerhalb des Erdgeschosses sind zulassig. Das
Erdgeschoss soil fur die offentlich zuganglichen, publikumswirksamen Nutzungen zur
Verfugung stehen.

Ein weiteres sonstiges Sondergebiet wird im Bereich nordlich der Verbindung
WaldstraBe/BergstraBe mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel" festgesetzt. In
diesem Bereich 1st die Neuerrichtung eines groBeren Einzelhandelsbetriebs zur
Sicherung der Ortlichen und der touristischen Nachfrage in der Saison zulassig.
Naheres zu den Auswirkungen dieses Betriebs, z.B. auf den Onlichen Einzelhandel,
siehe unter 7.4.
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7.3.2 MaB der baulichen Nutzung

Das MaB der baulichen Nutzung wird im Planungsgebiet differenziert festgesetzt,
den jeweiligen Nutzungen und den jeweiligen Ortlichen Anforderungen an das Orts-
und Landschaftsbild entsprechend.

In den reinen Wohngebieten, die von den landschaftlich hochwertigen innerortlichen
Grunflachen umschlossen werden, wird zum Schutz dieses Landschaftsbildes eine
maximale Grundflachenzahl (GRZ) von 0,25 festgesetzt, bzw. nur 0,15 im WR 4. Die
Anzahl der Vollgeschosse wird entsprechend der ortlichen Gegebenheiten und zur
Absicherung einer angemessenen stadtebaulichen Einbindung auf em n Vollgeschoss
festgesetzt. Die maximale Hohe der Gebaude wird in den reinen Wohngebieten zum
Schutz des Orts- und Landschaftsbildes auf 8,50 m fiber HN festgesetzt.

Im allgemeinen Wohngebiet WA 1 am Strandhauptubergang wird zur Sicherstellung
der Einbindung in den Bestand und aufgrund der in diesem Bereich bestehenden
besonderen Anforderungen hinsichtlich des Landschaftsbilds gemaB § 16 Abs. 2 Nr.
1 BauNVO eine maximale GRZ von 0,25 festgesetzt. Die selbe Festsetzung gilt fur
die allgemeinen Wohngebiete WA 2. Diese Baugebiete befinden sich in
Nachbarschaft zu den hochwertigen innerOrtlichen GrUnflachen. Die Begrenzung der
GRZ in diesen Breichen dient dem Schutz des Landschaftsbildes und der Begrenzung
der Flachenversiegelung auf em n funktional notwendiges MaB. Rir die allgemeinen
Wohngebiete WA 1 und 2 wird zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes in
diesem Bereich maximal em n Vollgeschoss festgesetzt.

Die allgemeinen Wohngebiete Nr. 3 befinden sich unmittelbar an der Bebel-, bzw. der
BergstraBe, die als straBenbegleitende Baugebiete eine hohere Dichte aufweisen
dijrfen als die Wohnbauflachen in den innerortlichen Griinbereichen. Daher wird fur
diese Baugebiete eine maximale GRZ von 0,35 festgesetzt. Die Anzahl der
Vollgeschosse wird zur Einffigung in das bestehende Ortsbild auf maximal 1
Vollgeschoss festgesetzt. Die festgesetzten Firsth6hen variieren nur aufgrund
unterschiedlicher Gelandehohen, die sichtbaren Firsthohen sind dabei annahernd
gleich und betragen ca. 8 m.

In den Mischgebieten Nr. 1 und 4 wird die GRZ auf maximal 0,4 festgesetzt. Diese
Festsetzung orientiert sich an den im Bestand vorhandenen Baustrukturen und
Nutzungen und ermoglicht andererseits aber eine den Planungszielen fur diesen
Bereich entsprechende bauliche Entwicklung. Die Anzahl der zulassigen Geschosse
wird gemaB § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO auf maximal 1 Vollgeschoss festgesetzt.

Die Mischgebiete Nr. 2 und 7 sind von den Bauflachen her eng geschnitten. Urn
dennoch eine erganzende Wohn- und Geschaftsbebauung an der Haupt-
geschaftsstraBe des Ortszentrunns realisieren zu konnen und diesem zentralen
Bereich auch eine angemessene Attraktivitat und em n entsprechendes stadtebauliches
Gewicht geben zu konnen, wird auch hier eine gegeniiber den anderen
Mischgebieten hohere GRZ von maximal 0,6 fur das MI Nr. 2 und sogar 1,0 far das MI
7 festgesetzt. Die Uberschreitung der Obergrenzen des § 17 Abs. 1 BauNVO fur die
GRZ von Mischgebieten wird notwendig durch die zentrale Lage des Mischgebiets Nr.
7 mit hohem Publikumsverkehr, die ausgedehnte offentliche FuBgangerbereiche
erfordert, die unmittelbar an die Baugrenzen anschlieBen. Dabei werden die
Bedingungen des § 17 Abs. 2 BauGB fur Uberschreitungen von Obergrenzen des
NutzungsmaBes erfullt. So werden die Bedarfnisse des Verkehrs durch die
Festsetzung von Pkw-Stellplatzflachen in unmittelbarer Nachbarschaft befriedigt.
Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt sind nicht zu erkennen, da dieser Bereich
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bereits weitgehend versiegelt 1st. Die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhaltnisse werden ebenso nicht beeintrachtigt. Die Zahl der Geschosse
wird hier jeweils auf maximal 2 Vollgeschosse festgesetzt.

Fur den Bereich der Mischgebiete Nr. 5 und 6 wird eine GRZ von maximal 0,4
festgesetzt. Die Anzahl der Geschosse wird entsprechend des Bestandes und zur
Ermoglichung einer groBeren Beherbergungs-, Gemeinbedarfs- oder Versorgungs-
einrichtung auf maximal 2 Vollgeschosse festgesetzt.

Im Sondergebiet Nr. 1 „tourismusorientierter Einzelhandel und Gastronomie" wird das
MaB der baulichen Nutzung zum Schutz des Orts- und Landschaftsbildes sowie der
Begrenzung der Flachenversiegelung auf em n funktional notwendiges MaB festgesetzt.
Entsprechend wird die GRZ in diesem Bereich auf maximal 0,25 beschrankt. Die
Anzahl der zulassigen Geschosse wird zum Schutz des Orts- und Landschaftsbilds
auf maximal 1 Vollgeschoss festgesetzt.

Im Bereich des sonstigen Sondergebiets Nr. 2 ist die Errichtung einer grOBeren
Einzelhandelseinrichtung vorgesehen. Aus diesem Grund wird Mr diesen Bereich eine
GRZ von maximal 0,8 festgesetzt. Die Anzahl der Vollgeschosse wird auf maximal 1
festgesetzt. Die sichtbare Gebaudehohe betragt ca. 9 m, also maximal 10 m Ober HN.

Die fur samtliche Baugebiete festgesetzten Beschrankungen der Gebaudehohen
erfolgt zur Sicherung der maBstablichen Einfugung in die Ortsstruktur und zum
Schutz des Landschaftsbilds und des tradierten Ortscharakters.
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7.3.3 Bauweise, Hausformen, Baugrenzen und -l inien und SteIlung baulicher Anlagen

Die Baugrenzen und die Bauweise im Planungsgebiet werden auf Grund des
differenzierten Orts- und Landschaftsbilds und der Unterschiedlichkeit der
festgesetzten Nutzungen in den einzelnen Baugebieten differenziert festgesetzt. Die
Festsetzungen orientieren sich dabei einerseits an der bestehenden Bebauung,
tragen aber auch der fur die einzelnen Baugebiete vorgesehenen zukunftigen
Entwicklung angemessen Rechnung.

Fur samtliche Baugebiete wird eine offene Bauweise gemaB § 22 Abs. 2 BauNVO
festgesetzt. Das Zulassen einer geschlossenen Bauweise wurde Strukturen mit
groBen geschlossenen Fassadenabschnitten ermoglichen, welche sich nicht mit der
kleingliedrigen und stark durchgriinten Ortsstruktur von Prerow vertragen.

In den reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie den Mischgebieten Nr. 1,3 und 4
wird entsprechend der angestrebten aufgelockerten und kleingliedrigen Baustruktur
nur eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhausern zugelassen.

7.3.4 MindestmaB fur die GroBe der Baugrundsti icke

Urn das Ziel einer aufgelockerten Bebauung mit den ortsublichen groBeren
Freibereichen zu erreichen, werden fur die Baugrundstucke MindestmaBe nach § 9
Abs. 1 Nr. 3 BauGB festgesetzt. Die GroBe der Baugrundstucke innerhalb der
Baugebiete hat mindestens 500 m2 zu betragen. Ausnahmen bilden die Baugebiete
WR 4, MI 7 und das nordliche Teilgebiet des MI 3, in denen die GroBe der
Baugrundstucke lediglich 375 m2 betragen muss, da in diesen Baugebieten die
vorgesehenen Baugrundstucke die 500 m2-Schwelle nicht erreichen.

7.3.5 Hochstzulassige Zahl von Wohnungen in Wohngebauden

Die Zahl der Wohnungen in Wohngebauden wird in den allgemeinen und reinen
Wohngebieten auf hochstens zwei Wohnungen gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB
begrenzt. Damit soli einem unkontrollierten Ausbau von Wohngebauden mit
Wohnungen zu Ferienwohnzwecken entgegengewirkt werden. Die Kapazitaten zur
Fremdenbeherbergung in diesem laut Regionalem Raumordnungsprogramm
Vorpommern unter Punkt 7.2.1 (3) bereits intensiv genutzten Tourismusgebiet sollen
lediglich behutsam weiterentwickelt werden. Mit dieser Festsetzung wird emn
zumindest mittelbares Steuerungsinstrument angestrebt, urn moglichst zu erreichen,
dass mindestens eine Wohnung dem Dauerwohnen dienen und lediglich eine weitere
Wohnung pro Wohngebaude zu Ferienwohnzwecken vermietet wird.
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7.3.6 Vorausschatzung der Zahl der Wohneinheiten

Diese Vorausschatzung dient der Oberschlagigen Berechnung der zusatzlich
entstehenden Wohneinheiten und Beherbergungskapazitaten im Geltungsbereich.
Dabei ist zwischen den Wohngebieten, in denen die Zahl der Wohnungen pro
Wohngebaude beschrankt ist, und den Mischgebieten zu unterscheiden.

Die Zahl der moglichen neu entstehenden Wohneinheiten und Ferienwohnungen in
den einzelnen Baugebieten lasst sich aufgrund der Festsetzungen zur MindestgroBe
der Baugrundstucke, zu den zulassigen Bauweisen und Hausfornnen und zur Zahl
der Wohnungen in Wohngebauden und aufgrund der Aufnahme der
Gebaudebestands in die Planzeichnung recht prazise abschatzen.

So sind in den reinen Wohngebieten ca. 14 zusatzliche Wohngebaude mit
zusammen 28 Wohnungen, davon 5 Wohngebaude in den beiden WR 1-Gebieten,
6 Gebaude im WR 2, 2 Gebaude im WR 3 und 1 Wohngebaude im WR 4
zulassigerweise neu zu errichten.

In den allgemeinen Wohngebieten stehen aufgrund des vorhandenen Gebaude-
bestands nur noch 3 Baufenster fur die Neuerrichtung von Wohngebauden mit
zusammen 6 Wohnungen zur Verfugung.

Von diesen 34 Wohnungen in den beiden Wohngebietstypen werden
schatzungsweise maximal 17 als Ferienwohnungen genutzt, bei Errichtung von
Doppelhausern wohl weniger.

Die Mischgebiete umfassen ca. 2,6 ha, von denen 1,9 ha bereits bebaut und
Oberwiegend mit Wohnnutzung belegt sind, so dass die fur eine Neubebauung
verbleibenden 0,7 ha in erster Linie gewerbliche Nutzungen aller Art aufnehmen
werden, urn die allgemeine Zweckbestimmung eines Mischgebietes noch wahren zu
konnen. Nach jetzigem Kenntnisstand und unter Berucksichtigung des Baubestand
werden im MI 1 keine Neubauten, im MI 2 zwei gemischte Geschaftshauser mit
insgesamt ca. 12 Wohnungen im Obergeschoss, im nordlichsten Mi 3 em n kleiner
Neubau mit vielleicht 2 Wohneinheiten, im MI 4 gegebenenfalls maximal em n Neubau,
im MI 5 eventuell em n Beherbergungsbetrieb auf dem Flurstuck 458 und zwei weitere
Neubauten mit zusammen schatzungsweise 8 Wohneinheiten, im MI 6 keines und im
MI 7 em n Geschaftshaus mit 4 Wohnungen gebaut werden. Das waren in den
Mischgebieten zusammen voraussichtlich 26 Wohneinheiten, davon geschatzten 13
Ferienwohnungen.

Zusammengenommen entstunden so in den Baugebieten insgesamt 60 zusatzliche
Wohneinheiten, von denen schatzungsweise die Halfte, also 30, der
Fremdenbeherbergung dienen konnten.
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7.3.7 Beschrankung der Flachen fi ir Stellplatze und Garagen

Auf den privaten Grundsticken durfen gemass § 12 Abs. 6 BauNVO Stellplatze und
Garagen nicht hinter der parallel zur ErschlieBungsstraBe verlaufenden hinteren
Baugrenze angeordnet werden. Dadurch soil verhindert werden, dass die
ruckwartigen Gartenbereiche (berm&Big versiegelt und durch Pkws verlarmt werden.

7.3.8 ortl iche Bauvorschri ften

Der Bebauungsplan regelt die zukunftige bauliche Entwicklung eines wichtigen Teils
der historisch gewachsenen Ortslage. Zum Erhalt des Ortsbilds mit seiner
besonderen Baustruktur sowie der charakteristischen Baugestaltung sind betreffend
des gesamten Geltungsbereichs fiber die planungsrechtlichen Festsetzungen hinaus
noch die Festsetzung ortlicher Bauvorschriften gemaB § 86 LBau0 M -V erforderlich.

In diesem Sinne wird die Festsetzung eines rechteckigen Gebaudegrundrisses und
dessen Proportionierung vorgenommen. Das Verhaltnis von Gebaudebreite zur
Gebaudelange hat dabei 1 zu mindestens 1,2 zu betragen, urn kubisch wirkende
Gebaude auszuschlieBen. Durch die Zulassigkeit von Anbauten wird eine
hinreichende Flexibilitat gewahrleistet. Urn optische Beeintrachtigungen der
weitraumigen Wiesenflachen und der mit ihnen verbundenen Blickbeziehungen zu
reduzieren, wird weiterhin festgesetzt, dass die Grundflache von Gartenhausern 8 m2
nicht Obersteigen darf.

Die ortliche Bauvorschrift zur Ausbildung und Eindeckung der Dacher von Haupt- und
Nebengebauden ist zur Gewahrleistung eines harmonischen Gesamtbildes der
Dachlandschaft erforderlich. Das Zulassen verschiedener Dachformen und
Materialien sowie Sonderregelungen fur Nebengebaude und Garagen gewahrleistet
eine hinreichende Flexibilitat und Gestaltungsfreiheit.

Die Beschrankung auf eine Material- und Farbpalette der Fassadenmaterialien ist der
Erlangung eines harmonischen Ortsbildes forderlich. Durch die Zulassigkeit
verschiedener Materialien und Farben wird auch hier eine gewisse Wahlfreiheit
gewahrleistet.
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7.3.9 Verkehrsflachen

StraBenerschlieBung

Die vorhandenen Haupt- und ErschlieBungsstraBen bleiben in Ihrer Lage erhalten.
Die Obergeordneten Erschlief3ungsstraBen im Planungsgebiet WaldstraBe,
BergstraBe, und BebelstraBe werden gemaf3 § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB als StraBen-
verkehrsflache festgesetzt. Die untergeordneten ErschlieBungsstraBen werden als
Verkehrsberuhigter Bereich festgesetzt.
Fur die ErschlieBungsstraBe s0dlich des Sondergebiets Nr. 2 1st die Beibehaltung der
EinbahnstraBenregelung von Ost nach West, fur die sudlich gelegene, streckenweise
auszubauende GrOne StraBe 1st eine EinbahnstraBenregelung in umgekehrter
Richtung von West nach Ost vorgesehen. An deren ostlichen Ende sollte aus
GrOnden der Verkehrssicherheit em n Abbiegen in die WaldstraBe nur nach rechts
moglich sein. Eine diesbez0gliche Regelung kann nicht der Bebauungsplan
festsetzen, sondern musste em n spaterer Beschilderungs- und Markierungsplan
vornehmen, der mit der Unteren StraBenverkehrsbeharde abzustimmen ist. Der
Bebauungsplan kann jedoch durch eine sparsame Dimensionierung der
Verkehrsflachenbreite EinbahnstraBen begunstigen. Die eingezeichneten
Sichtdreiecke berucksichtigen bereits die von der Gemeinde favorisierte Einbahn-
straBenregelung. Fur die Dimensionierung der Sichtdreiecke 1st u.a. die zulassige
Hachstgeschwindigkeit der ErschlieBungssammelstraBen maBgeblich, die 50 km/h
auf der Wald- und der BergstraBe und lediglich 30 km/h auf der BebelstraBe betragt.

Ruhender Verkehr

im sudlichen Bereich Ecke Wald- und BergstraBe werden zur Versorgung der
Einzelhandelseinrichtungen in den Mischgebieten Nr. 2 und 7 und dem Sondergebiet
Nr. 2 als Flache fur Stellplatze (P1) sowie far den erhohten Stellplatzbedarf in der
Saison Parkflachen festgesetzt (P2). Auf den Flachen konnen insgesamt ca. 100
Stellplatze realisiert werden. Damit wird der Darstellung des Flachennutzungsplans
entsprochen, der in diesem Bereich die Vorhaltung von mindestens 60 Stellplatzen
vorsieht. Sildlich des Sondergebietes Nr. 2 wird eine weitere Flache als Parkflache
festgesetzt, die bis zu zwei touristischen Reisebussen das Parken erlauben soil.

Eine weitere Parkflache wird westlich der BebelstraBe im Bereich des Flurstuckes
832/1 festgesetzt (P4). Entsprechend der Darstellung des Flachennutzungsplans sind
in diesem Bereich nnindestens 30 Stellplatze vorzuhalten. Auf der Flache kormen ca.
22 Stellplatze errichtet werden. Da im Bereich Ecke BergstraBe/WaldstraBe mehr als
die im Flachennutzungsplan dargestellten 60 Stellplatze realisiert werden !carmen, 1st
die geringfOgige Unterschreitung im Bereich der BebelstraBe vertretbar.

Verkehrslarm

Die Auswirkungen des Verkehrs auf die benachbarten Baugebiete in Bezug auf
Schallimmissionen wurden in einer Schallimmissionsprognose vom 21.02.2003
untersucht. Im Hinblick auf den flieBenden Verkehr wurden, als Ergebnis der
Prognose, Larmpegelbereiche nach DIN 4109 als Festsetzungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetz aufgenommen. Bezuglich des ruhenden Verkehrs
wurde auf mehreren Parkflachen (P1 und P4) die Nachtnutzung durch textliche
Festsetzungen ausgeschlossen, urn die Einhaltung der maBgeblichen Grenzwerte zu
gewahrleisten. Die Anlieferung des SO 1 erfolgt, von der sudlich gelegenen
Erschlief3ungsstraBe kommend, ausschlieBlich im Bereich einer baulich gefassten
„Larmschutzschleuse" zwischen den Oberbaubaren GrundstOcksflachen des SO 1.

33



Gemeinde Ostseebad Prerow / Hass+Briese
Begnlindung

FuBwegeverbindungen

Es werden im Planungsgebiet zur fuBlaufigen Verbindung der sudlichen Baugebiete
mit dem Ortszentrum und dem Hauptibergang zum Strand (StraBenbez.: Im
Schuning) und zur Steigerung der Erlebbarkeit der zentralen Griinflachen neue
FuBgangerbereiche gernaB § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Die Verbindung
beginnt im Norden sudlich des Sondergebiets Nr. 2, verlauft in Richtung Suden am
westlichen Rand des GrOnbereichs ,,lm Remel", Oberquert die beiden zu
Oberwindenden Graben im Bereich des Flurstucks 918/1 und des Flurstiicks 834/1,
und schlieSt im Suden an den festgesetzten FuBgangerbereich des benachbarten
Bebauungsplans Nr. 7 an.

Die Flachen zur fuBlaufigen ErschlieBung der Einzelhandelseinrichtungen im Bereich
der Mischgebiete Nr. 2 und Nr. 7 und des Sonstigen Sondergebietes Nr. 2, sudlich
der WaldstraBe und ostlich der BergstraBe, werden ebenfalls als FuBgangerbereich
festgesetzt.

7.3.10 Grunflachen

Zunn Schutz und Erhalt des typischen Orts- und Landschaftsbildes mit semen
ausgepragten Grunbereichen im inneren Bereich des Planungsgebiets werden
gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 15 Grunflachen festgesetzt.

Die in ihrem Charakter sowie ihrer Nutzbarkeit unterschiedlichen GrOnraume erfullen
in der angestrebten Vernetzung die Bedurfnisse nach wohnungsnaher Erholung sowie
einer erlebbaren Durchgrunung des Ortes.

Zum Abschluss des Karrees WaldstraBe/BergstraBe im Osten wird eine kleine
dreieckige Griinflache, wie im Bestand vorhanden, als offentliche Grunt'ache mit der
Zweckbestimmung Parkanlage festgesetzt. Diese Grunflache ist zur Auflockerung
und Gestaltaufwertung der WaldstraBe sinnvoll.

Eine weitere offentliche Griinflache mit Zweckbestimmung Parkanlage wird zwischen
BebelstraBe und Wald-, bzw. StrandstraBe im Bereich der bestehenden Grunanlage
festgesetzt. Diese soil als attraktiver Aufenthaltsbereich gerade auch im
Zusammenspiel mit der vorgesehenen Entwicklung von gastronomischen und
sonstigen tourismusrelevanten Einrichtungen in den sudlich und nordwestlich
gelegenen Mischgebieten entwickelt werden. Es ist eine gestalterische Aufwertung
dieses Grunbereiches, insbesondere auch durch Offnung des Grabens sowie eine
bessere Verkntipfung mit den anschlieBenden extensiven Grunbereichen vorgesehen.

Ostlich der BebelstraBe wird gemaB § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB eine offentliche
Grunflache mit Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt. Dieser dient der Versorgung
der festgesetzten Wohn- und Mischgebiete im Ortszentrum.

Auf Grund der besonderen topografischen Gegebenheiten im Planungsgebiet ist im
Inneren des Planungsgebiets eine groBe zusammenhangende Grunflache mit groBen
Feuchtbereichen, durchzogen von Entwasserungsgraben vorhanden. Dieser in
Vegetation und Landschaftsbild besondere Naturraum wird als „Grunflachen"
festgesetzt. Die festgesetzten Grunflachen erstrecken sich von der WaldstraBe im
Osten bis zur BergstraBe. Die Grunflachen stellen eine Verbindung zu den das
Planungsgebiet angrenzenden, den gesamten Ort durchziehenden Grunbereiche dar.
Die in privatem Eigentum befindlichen Flachen werden als private GrOnflachen
festgesetzt. Die festgesetzten Zweckbestimmungen orientieren sich an der jeweiligen
Bestandssituation gemaB Bestandskartierung des Grunordnungsplans.
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7.3.11 Flachen fur Wald

Am nordlichen Ende des Geltungsbereichs werden Flachen fur Wald gemaB der
vorhandenen Bestandssituation festgesetzt. Nach Abstimmung mit der zustandigen
Forstbehorde 1st fur bauliche Anlagen em n Waldabstand von mindestens 20 m vom
auf3ersten Rand der Waldflache einzuhalten. Die nordlichsten Baugrenzen innerhalb
der Baugebiete berOcksichtigen diesen Waldabstand.

Das nordliche Baufenster des WA 1-Gebietes wird im 2. Entwurf aufgegeben, da es
mit dem erforderlichen Waldabstand kollidiert. Dieser Abstand baulicher Anlagen
zum Wald hat nach Einzelfallbetrachtung durch das Forstamt in Bezug auf das
benachbarte Sondergebiet Nr. 1 und nach Ertellung einer erforderlichen, noch zu
beantragenden Ausnahmegenehmigung mindestens 20 m zu betragen. In Bezug auf
das gegenOberliegende allgemeine Wohngebiet WA 1 muss dieser Abstand groBer
ausfallen, da hier keine Alleebaume als Puffer herabfallender Waldbaume und als
Ausnahmetatbestand vorhanden sind.

7.3.12 Festsetzungen zur GrOnordnung, AusgleichsmaBnah men

Die Festsetzungen zur GrOnordnung wurden auf Grundlage der Ergebnisse des
Grundordnungsplans entwickelt. In der Gesamtheit sorgen die Festsetzungen fur
eine angemessene Grun- und Freiflachengestaltung im Plangebiet, erhalten bzw.
entwickeln innerortliche Biotop- und Grunverbindungen und tragen zu einem
angemessenen Ausgleich des durch die Planung ermoglichten Eingriffs in die
einzelnen Schutzguter gem. § 1 Abs. 5/§ 1 a Abs. 3 BauGB sowie § 8 BNatSchG bei.

Entsprechend des Ergebnisses der Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung nach dem
Modeli Mecklenburg-Vorpommern kann em n ausreichender Ausgleich innerhalb des
Geltungsbereichs allein nicht geleistet werden. Es verbleibt em n Defizit von
Kompensationsflachenpunkten.

Der Eingriff in Natur und Landschaft wird daher sowohl durch grunordnerische
MaBnahmen im Planungsgebiet als auch durch erganzende externe MaBnahmen
ausgeglichen. Ein dementsprechender Antrag auf Abbuchung des Okokontos wird
noch zu stellen sein.

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):

In den Bebauungsplan wurden eine Vielzahl von MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft aus dem dazugehorigen
Grunordnungsplan (GOP) Obernommen. Auf die diesbezuglichen Erlauterungen im
GOP wird ausdrucklich verwiesen, auf deren Wiederholung an dieser SteIle wird
verzichtet.

Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und 25 b) BauGB:

Im Bebauungsplan werden vier verschiedene Anpflanzgebote p 1 bis p 4 — mit zum
Teil mehreren Teilgebieten festgesetzt. Auf die Wiederholung der einzelnen
textlichen Festsetzungen an dieser SteIle wird verzichtet.

Ferner sind samtliche vorhandene Baume als zu erhaltend mit dem Panzeichen fur
Einzelstandorte festgesetzt, deren Erhalt nicht mit Sichtdreiecken in
Einmundungsbereichen der Verkehrsflachen oder mit Festsetzungen Ober
Oberbaubare Grundstucksflachen kollidieren.
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7.3.13 Wasserfl8chen und Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Die fOr das Orts- und Landschaftsbild inn Bereich der Gemeinde Prerow typischen
Graben sind zum Schutz des Landschaftsbildes und zur Regulierung des
Wasserabflusses im Planungsgebiet zu erhalten bzw. zu renaturieren.

Die Entwasserung des anfallenden Niederschlagswassers wird auch zukunftig Ober
das Grabensystem erfolgen. Kapazitatsbeschrankungen bestehen nicht. Die Graben
stellen Gewasser 2. Ordnung dar. Eine Einleitung von Niederschlagswasser bedarf
daher gemaB LWaG M -V der Zustimmung der Unteren Wasserbehorde.

Die Graben, die im Planungsgebiet vorhanden sind, werden gernaB § 9 Abs. 1 Nr. 16
BauGB als Flachen fur die Wasserwirtschaft festgesetzt. Der verrohrte Graben im
Bereich der GrOnflache zwischen BebelstraBe und WaldstraBe ist zu 6ffnen und zu
renaturieren. Die entsprechenden Festsetzungen zu Renaturierung des Grabens sind
in vorliegender Satzung getroffen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich im hochwassergefahrdeten
Bereich. Das Bemessungshochwasser fur die Ortslage Prerow betragt 2,60 m Ober
HN, zusatzlich ist noch die Hale des Wellenschlags in Ansatz zu bringen. Die
natOrliche Gelandehohe bewegt sich durchweg deutlich unterhalb dieses MaBes.

Bis zur Realisierung der SturmflutmaBnahmen fur die Ortslage Prerow, die sich
derzeit in Planung befinden, besteht nach Stellungnahme des StAUN vom 10.10.02
moglicherweise fur Teilgebiete des Bebauun9splans Nr. 17 bei Ansatz des
Bemessungshochwassers von 2,60 m Ober HN Uberflutungsgefahr. Diese kann aus
westlicher Richtung mit Verzogerung durch den DarBwald auftreten.

Fine geeignete SchutzmaBnahme ware die Anhebung des Gelandeniveaus Ober den
Wert des Bemessungshochwassers zuzuglich Wellenschlag. Fine solche Zielsetzung
wOrde aber bei einem vorhandenen Gelandeniveau von urn ca. 0,70 — 1,30 m Ober
HN fur die als Baugebiete festgesetzten Flachen eine Aufschuttung von ca. 1,30 bis
zu 1,90 m erfordern. Diese ist weder vom Orts- und Landschaftsbild und von den
sonstigen Umweltschutzaspekten, noch von den funktionalen und wirtschaftlichen
Anforderungen her angemessen bzw. sinnvoll. Weiterhin befinden sich ohnehin neue
HochwasserschutzmaBnahmen bereits in Planung und sollen auch in einem
vertretbarem Zeitrahmen realisiert werden. Zudem ist durch den im Sturmflutfall
verzOgerten Pegelanstieg eine rechtzeitige Evakuierung moglich; der Gefahrdung von
Personen kann vorgebeugt werden. Daher ist nach Abwagung des gesamten
Sachverhalts em n Verzicht auf zusatzliche SchutzmaBnahmen im Gebiet vertretbar.

7.3.14 Pri i fung nach UVPG

Die zulassige Grundflache im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO im Geltungsbereich
betragt mit 1,18 ha weniger als 20.000 m2, so dass nach Nr. 18.7.2 der Anlage 1 des
UVPG keine UmweltvertraglichkeitsprOfung und keine VorprOfung durchgefuhrt
werden muss.
Da der Einzelhandelsbetrieb des Sondergebiets Nr. 2 an diesem integrierten Standort
als Ersatz eines bestehenden Betriebs nicht die Oblicherweise zu erwartenden
schadlichen Auswirkungen eines groBflachigen Handelsbetriebs aufweist, wie unter
Punkt 7.4 der Begrundung in Anlehnung an die Systematik des Einzelhandelserlasses
umfassend dargelegt wird, erscheint eine allgemeine VorprOfung auch nach
Nr. 18.6.2 und 18.8 der Anlage 1 des UVPG entbehrlich.
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7.4 PrEifung der Regelvermutung nach § 11 Abs. 3 Satze 3 und 4 BauNVO

Im folgenden Abschnitt wird geprOft werden, ob durch die Ausweisung eines Sonstigen
Sondergebiets „Einzelhandel" mit bis zu 1.400 m2 Geschossflache und die damit
geplante Ansiedlung eines Lebensmittel-Einzelhandelsbetriebs aufgrund der
Uberschreitung der Vermutungsgrenze von 1.200 m2 Geschossflache etwaige
negative Auswirkungen im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 2 BauNVO entstehen konnten.
Hierfur ist es notwendig, mindestens die in § 11 BauNVO aufgefiihrten mOglichen
landesplanerischen und stadtebaulichen Wirkungsfelder auf den konkreten Einzelfall
der geplanten BaumaBnahme hin zu Oberprufen. Dabei ist der sogenannte
„Einzelhandelserlass" des Landes, das jeweilige regionale und das
Landesraumordnungsprogramm zu beachten. In der Reihenfolge von Punkt 2.3.1 des
„Einzelhandelserlasses" sind folgende Auswirkungen zu untersuchen:

a) Auswirkungen auf die Versorgung der Bevolkerung:

Das Sonstige Sondergebiet „Einzelhandel" liegt im Hinblick auf die Nahversorgung
auch nicht-motorisierter Bevolkerungsgruppen optimal, da der geplante Einzel-
handelsbetrieb durch die vorgesehene absolut zentrale Lage in der Mitte der Ost-
West-Ausdehnung des Gemeindegebiets von alien Wohnbereichen fuBlaufig
erreichbar ist. Bezuglich der durch den Bebauungsplan festgesetzten Sortimente lasst
sich feststellen, Oberwiegend nahversorgungsrelevante Sortimente zulassig sind (in
Anlehnung an die Untersuchungsergebnisse der Strukturuntersuchung des
Einzelhandels M -V aus 2000 sowie des Einzelhandelserlasses M -V vom 94.07.1995).
Dabei handelt es sich urn Lebensmittel (einschlieBlich Lebensmittelhandwerksbetriebe
wie Backer und Fleischer), Getranke, Drogerie, Blumen und Zeitschriften, also urn
Guter des kurzfristigen, des sogenannten „periodischen" Bedarfs, die fur die
Nahversorgung der Bevolkerung entscheidend sind. Die in einem Lebensmittel-
einzelhandelsbetrieb der geplanten GraBe Liblicherweise gefuhrten Randsortimente
sind als zulassig festgesetzt. Der geplante Lebensmittelmarkt selbst wird eine
Bruttogeschossflache (BGF) von maximal 1.250 m2 und eine Verkaufsflache von ca.
830 m2 aufweisen, ca. 150 m2 BGF sind fur drei zusatzliche kleine Laden vorgesehen,
fur die die gleiche Sortimentsbegrenzung gilt.

An  dem planungsrelevanten Standort befindet sich bereits em n Lebensmittel-
Supermarkt mit ca. 600 m2 Verkaufsflache, dieser soil abgerissen werden, so dass es
sich lediglich urn einen Ersatzbau mit geringfiigiger Flachenerweiterung handelt.

lm westlichen Tell Prerows besteht auBerhalb des B-Plan-Geltungsbereichs emn
weiterer Lebensmittelmarkt mit ca. 700 m2 Verkaufsflache, dieser wird durch mehrere
kleinere Geschafte erganzt, die zusammen nochmals gut 700 m2 Verkaufsflache
aufweisen. Fur die Nahversorgung der Bevolkerung im Sinne einer fuBlaufigen
Erreichbarkeit ist dieser Standort jedoch weniger gut geeignet.

Fazit: Eine Gefahrdung der Nahversorgung der Bevolkerung ist nicht erkennbar.
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b) Auswirkungen auf die Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der Gemeinde
oder in anderen Gemeinden:

Da das Vorhaben und das entsprechende Sondergebiet Einzelhandel im Zentrum und
nicht an der Peripherie des Gemeindegebiets vorgesehen ist, ist von einer Starkung
der Einzelhandels- und Versorgungsfunktion der Ortsmitte und des Ortes insgesamt
auszugehen. Negative Auswirkungen auf andere umliegende Gemeinden kann
aufgrund der festgesetzten GraBen- und Sortimentsstruktur ausgeschlossen werden.

Prerow ist kein zentraler Ort und hat daher kein beschlossenes Einzelhandelskonzept,
wie von Nummer 5.5.3 des Landesraumordnungsprogramms (LROP) fur zentrale Orte
gefordert. Allerdings trifft der teilgenehmigte Flachennutzungsplan Aussagen zum
Einzelhandel. Der FNP stellt far die Gemeinde einen Entwicklungsbedarf an an
Einzelhandelsflachen dar. Der Bestand betrug nach einer Begehung 1998 ca. 1.500
qm Verkaufsflache im Einzelhandel, der Bedarf wird nach einer Berechnung mit 3.740
qm im FNP angegeben. Die Differenz von 2.240 qm wurde inzwischen von dem unter
a) erwahnten Einzelhandelsstandort im westlichen Gemeindegebiet (Strand-/ Ecke
HafenstraBe) mit ca. 1.500 qm Verkaufsflache teilweise aufgebraucht. Fur den
Ersatzbau im geplanten Sonstigen Sondergebiet werden fur die geringfugige
VergrOBerung nur 200 qm benotigt, so dass 1.300 qm ffir weiteren Einzelhandel, z.B.
in den Mischgebieten im zentralen Bereich, zur Verfugung stehen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass es sich bei diesen Daten urn Orientierungswerte handelt. Diese sind
in Abhangigkeit von der aktuellen Nachfragesituation sowie der geplante Standort- und
Sortimentsentwicklung zu Oberpri_ifen.

Fazit: eine Gefahrdung der Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche in der
Gemeinde oder in anderen Gemeinden ist nicht zu befurchten.

c) Auswirkungen auf die infrastrukturelle Ausstattung:

Eine ordnungsnnaBige verkehrliche Anbindung des Sonstigen Sondergebiets ist
aufgrund des vorhandenen Einzelhandelsbestands an dem Standort bereits gegeben.
Die Anlieferung erfolgt Ober die EinbahnstraBe siidlich des Sondergebiets. Das
vorhandene Verkehrsnetz ist in seiner Leistungsfahigkeit fur das geplante Vorhaben
mit Nahversorgungssortimenten ausreichend.

d) Auswirkungen auf den Verkehr:

Die Auswirkungen auf den flieBenden und ruhenden Verkehr sind gering, da bereits
em n groBerer Einzelhandelsbetrieb mit umfangreichen Parkraumflachen besteht. Fur
die im Bereich der festgesetzten Mischgebiete 2 und 8 wegfallenden Parkplatze
werden sudlich der EinbahnstraBe neue geschaffen: die beiden Flachen P2. Far
Kundenfahrzeuge steht mit der festgesetzten Stellplatzflache (P1) ausreichend
Parkraum zur Verfugung. Fur die Anlieferung ist sudlich der Oberbaubaren
Grundstucksflache des Sondergebiets eine ausreichend groBe Flache vorgesehen.

Die Auswirkungen des Verkehrs auf die benachbarten Baugebiete in Bezug auf
Schallimmissionen wurden in einer Schallimmissionsprognose vom 21.02.2003
untersucht. Im Hinblick auf den flieBenden Verkehr wurden, als Ergebnis der
Prognose, Larmpegelbereiche nach DIN 4109 als Festsetzungen im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetz aufgenommen. Bezuglich des ruhenden Verkehrs
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wurde auf mehreren Parkflachen (P1 und P4) die Nachtnutzung durch textliche
Festsetzungen ausgeschlossen, urn die Einhaltung der maBgeblichen Grenzwerte zu
gewahrleisten. Die Anlieferung des Einzelhandelsbetriebs erfolgt, von der sUcllich
gelegenen ErschlieBungsstraBe kommend, ausschlieBlich im Bereich einer baulich
gefassten „Larmschutzschleuse" zwischen den iiberbaubaren Grundstucksflachen des
SO 1.

Fazit: Wiglichen negativen Auswirkungen auf den Verkehr und auf das
SchutzbedOrfnis der Nachbarschaft wird durch entsprechende Festsetzungen des
Bebauungsplans begegnet.

e) Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild:

Urn negative Auswirkungen auf das Ortsbild zu verhindern, bzw. dieses im Vergleich
zum derzeitigen Zustand zu verbessern, wurde zur Vermeidung monotoner Fassaden
eine Festsetzung zur Fassadengliederung nach § 86 Abs. 4 LBau0 M -V
aufgenommen, die die zukunftig ortsbildpragende Fassade zur BergstraBe durch drei
vorspringende Fensterfronten mehrfach plastisch gliedert. Hinter diesen
Fensterfronten befinden drei kleinere Shops, die nicht nur die Fassadenabfolge optisch
auflockern, sondern durch den von ihnen generierten Publikumsverkehr auch den
vorgelagerten, platzartig aufgeweiteten StraBenraum beleben.

Im Gegensatz zum gegenwartigen Zustand wird die groBraumige zukunftige
Parkflache P1/P2 durch die aus Mischgebieten und dem Sondergebiet bestehenden
Mantelbebauung stadtebaulich zu drei Seiten abgeschirmt, das Ortsbild dadurch
optisch erheblich verbessert.

Da es sich urn einen zentralen Standort handelt und die GebaudehOhe auf 10 m
begrenzt wurde, sind Auswirkungen auf das Landschaftsbild der Umgebung von
Prerow nicht feststellbar.

Fazit: Das Orts- und Landschaftsbild von Prerow wird nicht negativ beeinflusst.

f) Auswirkungen auf den Naturhaushalt:

Da der Boden auf der Flache des geplanten Sonstigen Sondergebiets fur die
bestehende Einzelhandelseinrichtung und fur Parkflachen bereits weitgehend
versiegelt 1st und die Zahl der Stellplatze annahernd gleichbleibend 1st, kommt es zu
keiner beachtlichen Erh6hung des Versiegelungsgrads, somit auch zu keiner
Veranderung des Wasserhaushalts. Bezuglich des gesamten Geltungsbereichs des
Bebauungsplans findet zwar em n Eingriff staff, dieser wird aber durch MaBnahmen
innerhalb und auBerhalb des Geltungsbereichs insgesamt ausgeglichen.

Die moglichen Larmbelastigungen wurden in der Schallimmissionsprognose untersucht
und entsprechende eindammende Festsetzungen getroffen. Eine spurbare
Vermehrung der Abgas- und Geruchsbelastigungen allein durch das geplante
Vorhaben ist nicht zu vermuten, da es nur einen Ersatz fur eine annahernd
gleichgroBe Einzelhandelseinrichtung darstellt. Aus dem gleichen Grund wird sich
auch das Kleinklima nicht nachweisbar verandern.

Fazit: Kleinraumig sind keine Auswirkungen auf den Naturhaushalt feststellbar, der
Eingriff bezuglich des Gesamtgeltungsbereichs des Bebauungsplans wird
ausgeglichen.

39



Gemeinde Ostseebad Prerow AC / Hass+Briese
Begriindung

g) Landesplanerische Beurteilung:

Prerow ist kein Standort im Zentrale-Orte-System des Landes und der Planungsregion
Vorpommern. Das nachstgelegene Unterzentrum ist Barth, als Landlicher Zentralort
fungiert Born. GroBflachiger Einzelhandel ist nach Punkt 5.5.3 (2) des LROP in den
zentralen Orten anzusiedeln. Fur die landesplanerische Beurteilung des geplanten SO
„Einzelhandel" ist die festgesetzte Beschrankung der Sortimente auf solche mit
„Oberwiegend nahversorgungsrelevantem" Charakter maBgeblich, well dadurch
sichergestellt wird, dass das zentralOrtliche System nicht gefahrdet wird. Wahrend sich
die zentralen Orte fur die Versorgung der Bevolkerung mit Gutern des gehobenen und
spezialisierten Bedarfs anbieten, muss die Versorgung mit Waren des taglichen
Bedarfs auch in Orten ohne zentralortliche Funktion gewahrleistet sein (Begrundung
zu 6.4.2 (1) des RROP), wozu das geplante Vorhaben in Prerow mit semen
periodischen Sortimenten beitragt. Es entspricht somit dem Ziel in 6.4.2 (1) RROP,
eine verbrauchernahe Versorgung der Bevolkerung anzustreben. DarOber hinaus hilft
das Vorhaben den Wirtschaftszweig des Tourismus in einem
Tourismusschwerpunktraum zu starken (7.2.1 (2) RROP), da em n groBflachiger
Lebensmittelanbieter, wie jetzt schon der bestehende Lebensmittelmarkt, in der Saison
gerne von den ortlich einquartierten Touristen nachgefragt wird. Die mit dem
Ersatzbau herbeigefuhrte optische und stadtebauliche Verbesserung sowie das
erweiterte Angebot unterstutzen die Gemeinde bei der Entwicklung eines qualifizierten
Fremdenverkehrs.

Zum Standort des Sondergebiets innerhalb der Gemeinde ist festzustellen, dass sich
die geplante Gebietsausweisung an einem stadtebaulich integrierten Standort befindet,
wie von Punkt 6.4.2 (2) RROP gefordert. Den Zielen einer ausgewogenen
innergemeindlichen Einzelhandelsstruktur und der Starkung der zentralen Bereiche
einer Kommune (6.4.2 (3) RROP) entspricht das Vorhaben aufgrund seiner Lage im
Ortszentrum vollstandig. Dem unter a) erwahnten, bereits entwickelten
Einzelhandelsstandort im westlichen Gemeindegebiet (Strand-/ Ecke HafenstraBe) als
eher peripheren Standort wird em n okonomisches Gegengewicht im geographischen
und funktionalen Zentrum gegenuber gestellt.

Die in 3.1.3 des Einzelhandelserlasses genannten, allgemein einschlagigen Ziele des
LROP (Punkte 4.1, 4.2, 5.1, 8.1), werden beachtet, zumindest steht das Vorhaben
diesen Zielen nicht entgegen. Besondere Berucksichtigung findet dabei das Ziel 5.1 (3)
LROP, nach dem die Weiternutzung, gegebenenfalls Sanierung oder Revitalisierung
von bestehenden Sondergebieten Vorrang vor der ErschlieBung neuer Gebiete haben
soil.
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8 MaBnahmen zur Verwirklichung

MaBnahmen zur Bodenordnung k6nnen nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs
durchgefuhrt werden, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Derzeit
sind innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans keine hoheitlichen
Bodenordnungsverfahren vorgesehen.

9 Hinweise

Hinweis zum Baugrund:

In den Baugebieten WR 1, WR 2, WA 2, WA 3 und SO list eine Begutachtung des
Baugrundes zu empfehlen. Diese Bereiche sind in der Biotoptypenkartierung des
Grijnordnungsplans als Feucht- und Nassgranland (GFD und GFM) oder als
Intensivgrunland auf Moorstandorten (G10) aufgefilihrt und weisen oberflachennahe
Grundwasserstande auf.

Hinweise des Landesamtes für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern:

Nach dem gegenwartigen Kenntnisstand sind inn Geltungsbereich des
Bebauungsplans keine Bodendenkmale bekannt. Bel Erdarbeiten konnen jedoch
jederzeit archaologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. Daher sind
folgende Hinweise zu beachten:

a) Der Beginn der Erdarbeiten 1st der Unteren Denkmalschutzbehorde und dem
Landesamt fur Bodendenkmalpflege spatestens zwei Wochen vor Termin schriftlich
und verbindlich mitzuteilen, um zu gewahrleisten, dass Mitarbeiter oder Beauftragte
des Landesamtes fur Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen sein und
eventuell auftretende Funde gemaB § 11 DSchG M -V unverzuglich bergen und
dokumentieren konnen. Dadurch werden VerzOgerungen der BaumaBnahme
vermieden (vgl. § 11 Abs. 3).

b) Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder auffallige Bodenverfarbungen
entdeckt werden, 1st gemaB § 11 DSchG M -V (GVBI. Mecklenburg-Vorpommern Nr.
1 vom 14.01.1998, S. 12 ff.) die zustandige Untere Denkmalschutzbehorde zu
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zunn Eintreffen von Mitarbeitern
oder Beauftagten des Landesamtes fur Bodendenkmalpflege in unverandertem
Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfur der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der GrundeigentOmer sowie zufallige Zeugen, die den Wert des Fundes
erkennen. Die Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zugang der Anzeige.

41



Gemeinde Ostseebad Prerow AC / Hass+Briese
Begrundung

Hinweise des Staatlichen Amtes fur Umwelt und Natur Stralsund:

Der Bau von Wasserversorgungsanlagen, sofern sie fur einen Wasserbedarf von
mehr als 20 m3 taglich bemessen sind, und der Bau von Abwasseranlagen, die dem
offentlichen Gebrauch dienen, bedurfen gemaB § 38 Abs. 2 des Wassergesetzes des
Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30.11.1992 (GVOBI. M -V S. 669),
zuletzt geandert durch Erstes Gesetz zur Anderung des LWaG M -V vom 06.06.2005
(GVOBI. M -V S. 246), der Genehmigung.

Genehmigungsbehorde 1st gernaB § 108 Ziffer 1 Buchstabe g LWaG das zustandige
Staatliche Amt fur Umwelt und Natur.

Form und Umfang der Antrage und der beizufugenden Genehmigungsplanung
richten sich nach der Verordnung Ober Antragsunterlagen fur wasserbehordliche
Entscheidungen (Wasserunterlagenverordnung-WaUntV0) vom 28.07.1995
(GVOBI. M -V S. 376).

Antragsteller fur Anlagen, die dem offentlichen Gebrauch dienen, muss die ver- bzw.
entsorgungspflichtige Korperschaft sein.
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10 Flachenbilanz

/ Hass+Briese

Flachenkategorie GraBe in Hektar

Geltungsbereich insgesannt ca. 11

Baugebiete 4,5
davon reine Wohngebiete 0,8
davon allgemeine Wohngebiete 0,6
davon Mischgebiete 2,6
davon sonstige Sondergebiete 0,5

Grunflachen 4,1
davon private Grunflachen 3,6
davon offentliche GrOnflachen 0,5

Flachen ftir Wald 0,5

Flachen fur die Wasserwirtschaft 0,5

Verkehrsflachen 1,3
davon StraBenverkehrsflache 0,4
davon Verkehrsberuhigter Bereich

0,6
davon Offentliche Parkflache

0,1
davon FuBgangerbereich

0,2

11 Kosten

Eine verlassliche Kostenschatzung liegt nicht vor. Ein Ankauf von privaten Flachen
durch die Gemeinde zur Anlage der als offentlich festgesetzten GrOnflachen 1st nicht
erforderlich, da sich diese bereits im offentlichen Eigentum befinden.
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